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I N H A L T

5324

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

ein für uns alle intensives Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu.
Den Jahreswechsel nehme ich gerne zum Anlass, um mich bei Ihnen

von Herzen für Ihre gute Arbeit zu bedanken. Ohne Ihren Einsatz und
Ihr Engagement stünde unser Land nicht so gut da, wie es das heute tut. 

 Niedersachsen steht sehr gut da, aber auch in Zukunft liegen
große Aufgaben vor uns. Ich will nur einige wenige nennen: Trotz guter
Wachstumszahlen in unserer niedersächsischen Wirtschaft gibt es auch

bei uns noch zu viele Menschen ohne eine gute berufliche und persönliche 
Perspektive. Mit einer soliden schulischen Ganztagsbildung und breiten 

Angeboten für Aus- und Weiterbildung wollen wir Teilhabechancen erhöhen 
und berufliche Weiterentwicklung möglich machen. Die Integration
der zu uns geflüchteten Menschen in Schule, Ausbildung und Arbeit

können wir nur gemeinsam bewältigen. Eine besondere Herausforderung,
aber auch Chance ist schließlich die Digitalisierung der Verwaltung

und der gesamten Gesellschaft. Insofern bleibt für uns alle viel zu tun
und ich freue mich dabei auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

 Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein besinnliches Weihnachtsfest, 
erholsame Feiertage und einen guten Rutsch in ein gesundes

und erfolgreiches Jahr 2017. 

 Ihr
Stephan Weil

Niedersächsischer Ministerpräsident
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A. Staatskanzlei

Satzung des Norddeutschen Rundfunks (NDR)
über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge

Bek. d. StK v. 8. 12. 2016 — 205-58103/021 —

Gemäß § 37 Abs. 1 des Staatsvertrages über den Norddeut-
schen Rundfunk (NDR) vom 17./18. 12. 1991 (Nds. GVBl.
1992 S. 41), zuletzt geändert durch den Staatsvertrag zur Än-
derung des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rund-
funk (NDR) vom 1./2. 5. 2005 (Nds. GVBl. S. 203), i. V. m. § 9
Abs. 2 Satz 2 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (Artikel 1
des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages) vom
15./21. 12. 2010 (Nds. GVBl. 2011 S. 186), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Neunzehnten Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom 3./7. 12. 2015 (Nds. GVBl. 2016 S. 58), wird die
Satzung des NDR über das Verfahren zur Leistung der Rund-
funkbeiträge vom 28. 11. 2016 (Anlage) bekannt gemacht.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1247

Anlage

Satzung des Norddeutschen Rundfunks
über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge

Vom 28. 11. 2016

Gemäß Artikel 1 § 9 Abs. 2 des Fünfzehnten Rundfunkän-
derungsstaatsvertrages vom 15. bis 21. Dezember 2010 (Rund-
funkbeitragsstaatsvertrag — RBStV) in der Fassung des
Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 3. bis
7. Dezember 2015 hat der Norddeutsche Rundfunk folgende
Satzung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für alle Personen, die im Sinne des Rund-
funkbeitragsstaatsvertrages Wohnungen (§ 3 RBStV), Betriebs-
stätten (§ 6 RBStV) oder Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
i. V. m. § 6 Abs. 2 Satz 3 RBStV) innehaben.

§ 2
Gemeinsame Stelle der Landesrundfunkanstalten

Die im Rahmen einer nicht rechtsfähigen öffentlich-recht-
lichen Verwaltungsgemeinschaft betriebene gemeinsame Stelle
der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalten nimmt die
der Rundfunkanstalt zugewiesenen Aufgaben und die damit
verbundenen Rechte und Pflichten nach § 10 Abs. 7 Satz 1
RBStV ganz oder teilweise für diese wahr. Sie wird dabei auch
für das ZDF und das Deutschlandradio tätig.

§ 3
Anzeigen, Formulare

(1) Anzeigen über Beginn und Ende des Innehabens einer
Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines beitragspflichtigen
Kraftfahrzeuges sind unverzüglich schriftlich gemäß § 126
Abs. 1, 3 und 4 Bürgerliches Gesetzbuch, § 3 a Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Bundes der in § 2 genannten gemeinsa-
men Stelle zuzuleiten. Dies gilt auch für die Anzeige eines
Wohnungswechsels sowie für jede Änderung der Daten nach
§ 8 Abs. 4 und 5 RBStV.

(2) Für die Anzeigen sollen die dafür vorgesehenen Formu-
lare verwendet werden. Die Formulare werden im Internet für
jedermann zugänglich gemacht und auf Anforderung kosten-
frei zugesandt.

(3) Den Beitragsschuldner trifft die Beweislast für den Zu-
gang einer Anzeige im Sinne von Absatz 1 bei der in § 2 ge-
nannten gemeinsamen Stelle.

§ 4
Inhalt der Anzeigen

(1) Im privaten Bereich kommt als Abmeldegrund nach § 8
Abs. 5 Nr. 2 RBStV insbesondere die Wohnungsaufgabe ohne
Bezug einer neuen Wohnung im Inland, die Auswanderung,
der Zuzug des Inhabers in eine Wohnung, für die schon ein
Rundfunkbeitrag entrichtet wird, sowie der Tod des Inhabers
in Betracht. Im nicht privaten Bereich kommt als Abmelde-

grund insbesondere die Aufgabe oder Übertragung des Be-
triebs in Betracht. Dabei ist der die Abmeldung begründende
Lebenssachverhalt nur in typisierter Form anzugeben; indivi-
duelle Motive für die Abmeldung (z. B. „Scheidung“ oder „Ru-
hestand“) sind nicht anzugeben.

(2) Der Betriebsstätteninhaber kommt seiner Anzeigepflicht
nach § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 Nr. 7 RBStV dadurch nach, dass
er die von ihm errechnete Anzahl der im Durchschnitt eines
Kalenderjahres Beschäftigten (§ 6 Abs. 4 RBStV) der in § 2 ge-
nannten Stelle anzeigt. Der Durchschnitt der im Kalenderjahr
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach § 8 Abs. 1
Satz 2, Abs. 4 Nr. 7 RBStV ist der zwölfte Teil (Divisor 12) der
Summe aus den Zahlen der am jeweiligen Monatsende des
vorangegangenen Kalenderjahres sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten oder Bediensteten in einem öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Auszubildenden.
Für jeden von der Beitragspflicht nach § 5 Abs. 4 RBStV frei-
gestellten Monat verringert sich der Divisor um eins. Ergibt
sich im Jahresdurchschnitt eine Beschäftigtenzahl mit Dezi-
malstellen, so ist abzurunden.

(3) Als Zulassungsort für ein beitragspflichtiges Kraftfahr-
zeug nach § 8 Abs. 4 Nr. 12 RBStV ist der erste Teil des Kenn-
zeichens des Kraftfahrzeugs (Unterscheidungszeichen der
Verwaltungsbezirke gemäß § 8 Abs. 1 Fahrzeugzulassungs-
verordnung) anzuzeigen. Sofern es sich um ein Unterschei-
dungszeichen der Anlage 3 zu § 8 Abs. 1 Satz 5 Fahrzeug-
zulassungsverordnung handelt, ist zusätzlich der Sitz der Zu-
lassungsbehörde mitzuteilen.

§ 5
Beitragsschuldner, Beitragsnummer

Jeder Beitragsschuldner erhält eine Anmeldebestätigung
mit den für die Beitragserhebung erforderlichen Daten und
eine Beitragsnummer. Die Beitragsnummer ist bei allen An-
zeigen, Anträgen, Zahlungen und sonstigen Mitteilungen an-
zugeben.

§ 6
Erfüllung von Nachweispflichten

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsa-
me Stelle kann im Einzelfall verlangen, dass ein Nachweis er-
bracht wird für alle Tatsachen, die Grund, Höhe oder Zeit-
raum der Beitragspflicht betreffen, insbesondere
1. für die Zugehörigkeit zu einer der in § 5 Abs. 3 Satz 1

RBStV genannten Einrichtungen,
2. für die Widerlegung der Vermutung nach § 2 Abs. 2 Satz 2

RBStV oder nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 RBStV (Inhaber-
schaft einer Wohnung) oder

3. für die Widerlegung der Vermutung nach § 6 Abs. 2 Satz 2
RBStV oder nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 RBStV (Inhaber-
schaft einer Betriebsstätte).

(2) Die Nachweise sind durch Urkunden zu erbringen; § 4
Abs. 7 Satz 2 RBStV bleibt unberührt. Dabei soll der Beitrags-
schuldner darauf hingewiesen werden, welche Daten zum
Nachweis benötigt werden. Als Nachweis ist in den Fällen des
Absatz 1 Nummer 1 insbesondere eine entsprechende Be-
scheinigung der zuständigen oder vorgesetzten Behörde oder
ein Auszug aus einem öffentlichen Register, für die Gemein-
nützigkeit der Einrichtung oder ihres Rechtsträgers eine Be-
scheinigung der zuständigen Finanzbehörde vorzulegen,
Absatz 1 Nummer 2 insbesondere eine Meldebescheinigung
der Meldebehörde vorzulegen, Absatz 1 Nummer 3 insbeson-
dere ein Auszug aus einem öffentlichen Register oder eine ent-
sprechende Bescheinigung der Register führenden Stelle oder
der zuständigen berufsständischen Kammer vorzulegen.

(3) Den Beitragsschuldner trifft die Beweislast für den Zu-
gang der Nachweise.

§ 7
Datenerhebung bei öffentlichen Stellen

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsa-
me Stelle wird eine andere öffentliche Stelle um die Übermitt-
lung personenbezogener Daten gemäß § 11 Abs. 4 RBStV nur
ersuchen, soweit eine vorherige Datenerhebung unmittelbar
beim Betroffenen erfolglos war oder nicht möglich ist. Dabei
werden nur die in § 8 Abs. 4 und 5 RBStV genannten Daten
unter den Voraussetzungen von § 11 Abs. 4 Satz 5 RBStV er-
hoben. Die Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung
durch die Meldebehörden nach den entsprechenden Regelun-
gen der Länder und der Meldedatenübermittlung nach § 14
Abs. 9 und 9 a RBStV bleiben unberührt.
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(2) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemein-
same Stelle wird personenbezogene Daten nach Absatz 1 bei
öffentlichen Stellen nur erheben, um
1. bisher unbekannte Beitragsschuldner festzustellen oder
2. die von ihr gespeicherten Daten von Beitragsschuldnern

im Rahmen des Datenkatalogs nach § 8 Abs. 4 und 5
RBStV zu berichtigen, zu ergänzen oder zu löschen.

§ 8
Datenerhebung bei nichtöffentlichen Stellen

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemein-
same Stelle darf ein Auskunftsverlangen an die in § 9 Abs. 1
Satz 2 und 3 RBStV genannten Personen nur richten, wenn
ein vorheriges Auskunftsverlangen unmittelbar beim Betroffe-
nen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 RBStV und eine Anfrage bei der
Meldebehörde oder dem maßgeblichen öffentlichen Register
nach § 11 Abs. 4 Satz 2 und 3 RBStV erfolglos geblieben ist
oder nicht möglich war. Die Auskunft ist schriftlich zu ertei-
len und auf die Daten nach § 8 Abs. 4 Nr. 3 RBStV der jewei-
ligen Inhaber der betreffenden Wohnung oder Betriebsstätte
beschränkt.

(2) Vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 1 darf die Rund-
funkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame Stelle als
nichtöffentliche Stelle nur Unternehmen des Adresshandels
und der Adressverifizierung um die Übermittlung personen-
bezogener Daten gemäß § 11 Abs. 4 RBStV im Rahmen der dort
in Satz 5 genannten Beschränkungen ersuchen. § 7 Abs. 2 Nr. 1
gilt entsprechend.

(3) § 14 Abs. 10 RBStV ist zu beachten.

§ 9
Technisch-organisatorischer Datenschutz

Es ist sicherzustellen, dass bei der in § 2 genannten gemein-
samen Stelle ein wirksames und übergreifendes Informations-
sicherheits-Managementsystem installiert und die Löschung
der Daten von Rundfunkteilnehmern und Beitragsschuldnern
nach einem einheitlichen Konzept geregelt wird.

§ 10
Zahlungen

(1) Der Beitragsschuldner hat die Rundfunkbeiträge auf seine
Gefahr auf das Beitragsabwicklungskonto ARD/ZDF/Deutsch-
landradio bei Banken oder Sparkassen zu leisten.

(2) Der Beitragsschuldner kann die Rundfunkbeiträge nur
bargeldlos mittels folgender Zahlungsformen entrichten:
1. Ermächtigung zum Einzug mittels SEPA-Basislastschrift,
2. Einzelüberweisung,
3. Dauerüberweisung.

(3) Die Kosten der Zahlungsübermittlung einschließlich
eventueller Rücklastschriftkosten hat der Beitragsschuldner
zu tragen.

(4) Der Beitragsschuldner ist verpflichtet, die von ihm zu
Lasten seines Bankkontos geleisteten Zahlungen der Rund-
funkbeiträge zu überprüfen und etwaige Einwendungen gel-
tend zu machen.

§ 11
Säumniszuschläge, Kosten

(1) Werden geschuldete Rundfunkbeiträge nicht innerhalb
einer Frist von vier Wochen nach Fälligkeit in voller Höhe
entrichtet, wird ein Säumniszuschlag in Höhe von einem Pro-
zent der rückständigen Beitragsschuld, mindestens aber ein
Betrag von 8,00 Euro fällig. Der Säumniszuschlag wird zusam-
men mit der Rundfunkbeitragsschuld durch Bescheid nach
§ 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt. Mit jedem Bescheid kann nur
ein Säumniszuschlag festgesetzt werden.

(2) Beitragsschuldner, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 RBStV (Anmeldung), nach § 8 Abs. 1
Satz 1 Halbsatz 2 i. V. m. Abs. 4 Nr. 4, 9, 11 und 12 RBStV
(Änderungsmeldung) oder nach § 14 Abs. 2 RBStV nicht in-
nerhalb eines Monats nachgekommen sind, haben der Rund-
funkanstalt die ihr von Dritten für die Beschaffung der
erforderlichen Daten in Rechnung gestellten Kosten (Gebüh-
ren und Auslagen) zu erstatten. Die Kosten der Meldedaten-
übermittlung nach § 14 Abs. 9 und 9 a RBStV sind nicht zu
erstatten.

(3) Die Rundfunkanstalt kann für die Anfertigung und Über-
sendung von Ablichtungen aus den Verwaltungsakten Kos-
tenerstattung nach den Bestimmungen von Anlage 1 zum Ge-
richtskostengesetz verlangen.

(4) Der Rundfunkanstalt entstandene Kosten werden zu-
sammen mit der Rundfunkbeitragsschuld durch Bescheid
nach § 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt und im Verwaltungsvoll-
streckungsverfahren vollstreckt.

(5) Beitragsschuldner haben der Rundfunkanstalt die von
ihr verauslagten notwendigen Kosten der Zwangsvollstreckung
zu erstatten.

§ 12
Zinsen

(1) Personen, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1
RBStV nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind oder
die über rechtlich erhebliche Tatsachen für die Beitragserhe-
bung unrichtige Angaben gemacht haben, haben für die da-
durch nicht entrichteten Rundfunkbeiträge Zinsen ab dem
dritten Monat nach Beginn der Beitragspflicht zu zahlen. § 2
Abs. 3 Satz 1 RBStV gilt entsprechend.

(2) Der Gesamtbetrag der infolge der unterlassenen, unvoll-
ständigen oder unrichtigen Angaben nicht zum Zeitpunkt der
gesetzlichen Fälligkeit entrichteten Rundfunkbeiträge wird
jährlich mit 6 vom Hundert verzinst.

(3) Die Zinsen werden zusammen mit der Rundfunkbei-
tragsschuld durch Bescheid nach § 10 Abs. 5 RBStV festge-
setzt und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren vollstreckt.

(4) Zinsen nach Absatz 1 werden nicht erhoben, soweit der
Beitragsschuldner in vollem Umfang die unterlassenen Anga-
ben nachholt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die
unrichtigen Angaben berichtigt und die Rundfunkanstalt erst-
mals hierdurch von den die Beitragspflicht begründenden
Tatsachen vollständig Kenntnis erhält.

§ 13
Verrechnung

Zahlungen werden jeweils mit der ältesten Rundfunkbei-
tragsschuld verrechnet. Ansprüche der Rundfunkanstalt
1. auf Erstattung von Vollstreckungskosten,
2. auf Erstattung von Kosten nach § 10 Abs. 3,
3. auf Erstattung von Kosten nach § 11 Abs. 2,
4. auf Mahngebühren,
5. auf Säumniszuschläge,
6. auf Zinsen
werden jeweils dem Beitragszeitraum nach § 7 Abs. 3 Satz 2
RBStV zugeordnet und in der genannten Reihenfolge jeweils
im Rang vor der jeweiligen Rundfunkbeitragsschuld verrech-
net. Die Sätze 1 und 2 gelten auch dann, wenn der Beitrags-
schuldner eine andere Bestimmung trifft.

§ 14
Vorübergehende Stilllegung einer Betriebsstätte

(1) Der Antrag auf befristete Freistellung von der Beitrags-
pflicht wegen vorübergehender vollständiger Stilllegung einer
Betriebsstätte nach § 5 Abs. 4 RBStV ist schriftlich an die in
§ 2 genannte gemeinsame Stelle zu richten. Für den Antrag
soll das entsprechende Formular verwendet werden, das hier-
für im Internet bereitgestellt wird.

(2) Der Antrag ist schriftlich zu begründen. In der Begrün-
dung sind die vorübergehende Betriebsstilllegung und ihre
Dauer glaubhaft zu machen; dabei sind individuelle Motive
für die Betriebsstilllegung nicht anzugeben. Die Glaubhaftma-
chung ist insbesondere möglich durch Vorlage
1. einer Bestätigung des zuständigen Trägers der Sozialversi-

cherung über die Aussetzung der Abführung von Sozial-
versicherungsbeiträgen für die Beschäftigten des Inhabers
der Betriebsstätte während deren vorübergehender Stillle-
gung,

2. einer Bestätigung des Steuerberaters oder Wirtschaftsprü-
fers des Beitragsschuldners über die vorübergehende Still-
legung der Betriebsstätte,

3. des Ausdrucks der aktuellen Internetseite des Betriebs mit
Hinweisen auf die vorübergehende Stilllegung der Betriebs-
stätte oder

4. einer Bestätigung der örtlichen Tourismusorganisation über
die vorübergehende Stilllegung der Betriebsstätte.

(3) Die Rundfunkanstalt kann im Einzelfall verlangen, dass
für die Betriebsstilllegung und ihre Dauer geeignete Nachweise
vorgelegt werden. Ergeben sich nachträglich tatsächliche An-
haltspunkte für das Fehlen der Freistellungsvoraussetzungen,
kann die Rundfunkanstalt innerhalb der Fristen des § 147
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Abs. 3 Abgabenordnung nach Eintritt der Bestandskraft des
Freistellungsbescheids Nachweise anfordern.

(4) Die befristete Freistellung von der Beitragspflicht nach
Absatz 1 erfolgt durch Bescheid; sie beginnt mit dem Beginn
des ersten vollen Monats der Stilllegung der Betriebsstätte, je-
doch nicht vor dem Ersten des auf die Antragstellung folgen-
den Kalendermonats; sie endet mit dem Ablauf des letzten
vollen Kalendermonats der Betriebsstilllegung. Während des
Freistellungszeitraums kann dessen Verlängerung um weitere
Kalendermonate beantragt werden.

(5) Wird die Betriebsstätte nicht, nicht vollständig oder nicht
für den beantragten Zeitraum stillgelegt, so hat der Beitrags-
schuldner dies unverzüglich der in § 2 genannten gemeinsa-
men Stelle anzuzeigen; dies gilt auch, soweit ein Bescheid
nach Absatz 4 Satz 1 bereits ergangen ist.

(6) Wird die Betriebsstätte vor Ablauf des gewährten Frei-
stellungszeitraums wieder in Betrieb genommen, so endet die
Freistellung von der Beitragspflicht mit Ablauf des letzten vol-
len Kalendermonats der Betriebsstilllegung; ist hierdurch die
Betriebsstätte nicht mehr mindestens drei zusammenhängen-
de volle Kalendermonate stillgelegt, so gilt die Freistellung als
nicht erteilt.

(7) Für den Zugang des Freistellungsantrags, der Mittel der
Glaubhaftmachung, der von der Rundfunkanstalt oder von
der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle angeforderten Nach-
weise und der Anzeige nach Absatz 5 trägt der Beitragsschuld-
ner die Beweislast.

§ 15
— aufg. —

§ 16
Übertragung einzelner Tätigkeiten auf Dritte

(Auftragnehmer)
(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsa-

me Stelle kann gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 i. V. m. § 9 Abs. 2
Satz 1 RBStV Dritte mit einzelnen Tätigkeiten bei der Durch-
führung des Beitragseinzugs, insbesondere mit der Überprü-
fung der Einhaltung der Vorschriften des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrages, mit der Feststellung beitragsrelevanter Tatsa-
chen, mit der Einziehung oder mit Inkassomaßnahmen von
Rundfunkbeiträgen einschließlich aller Nebenforderungen
beauftragen.

(2) Dritte nach Absatz 1 können insbesondere sein: Andere
Rundfunkanstalten, Druckdienstleister, Telefoncallcenter, Da-
tenerfassungs-, Datenträgervernichtungsunternehmen und In-
kassounternehmen sowie Personen, die die Einhaltung der
Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages überprüfen.

(3) Nach Absatz 1 beauftragte Dritte sind zu Entscheidun-
gen nur im Rahmen der ihnen erteilten Aufträge oder Weisun-
gen befugt. Es ist vertraglich und technisch-organisatorisch
sicherzustellen, dass diese Stellen die Daten der Beitrags-
schuldner nur für Zwecke des Rundfunkbeitragseinzugs spei-
chern, verarbeiten und nutzen. Die für die beauftragende
Rundfunkanstalt geltenden landesrechtlichen Vorschriften
für die Datenverarbeitung im Auftrag sind zu beachten.

(4) Werden Dritte gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 RBStV mit der
Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften des RBStV, ins-
besondere mit der Feststellung bisher nicht bekannter Bei-
tragsschuldner beauftragt, sind diese berechtigt, die der
Rundfunkanstalt nach den Bestimmungen des Rundfunkbei-
tragsstaatsvertrages zustehenden Auskünfte und die entspre-
chenden Mittel zur Glaubhaftmachung und Nachweise zu
verlangen. Sie sind auch berechtigt, Anzeigen gemäß § 8 Abs. 1
RBStV entgegenzunehmen. Sie haben sich durch einen Dienst-
ausweis auszuweisen.

(5) Den mit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschrif-
ten des Rundfunkbeitragsstaatsvertragsbeauftragten Dritten
ist es nicht gestattet,
a) Wohnungen zu betreten, es sei denn ihnen wird dies aus-

drücklich vom jeweiligen Inhaber des Hausrechts gestattet,

b) Zahlungen zur Tilgung einer Rundfunkbeitragsschuld ent-
gegenzunehmen,

c) Abmeldungen oder eidesstattliche Versicherungen entge-
genzunehmen,

d) Personen, die erkennbar nicht Inhaber der jeweiligen
Wohnung sind, nach den Namen und Anschriften der In-
haber zu befragen — § 9 Abs. 1 Satz 2 und 3 RBStV blei-
ben unberührt — oder

e) Personen unter 18 Jahren zu befragen.
(6) Die Durchführung des Beitragseinzugs durch die in § 2

genannte gemeinsame Stelle und die Beitreibung rückständi-
ger Rundfunkbeiträge im Verwaltungsvollstreckungsverfah-
ren gemäß § 10 Abs. 6 RBStV bleiben unberührt.

§ 17
Übergangsvorschriften

(1) Auf der Grundlage des Rundfunkgebührenstaatsvertra-
ges bei der Gebühreneinzugszentrale — GEZ — bestehende
Teilnehmernummern werden ab dem 1. 1. 2013 bei der in § 2
genannten gemeinsamen Stelle als Beitragsnummern fortge-
führt.

(2) Eine der Gebühreneinzugszentrale — GEZ — erteilte Er-
mächtigung zum Einzug geschuldeter Rundfunkgebühren
mittels Lastschrift oder SEPA-Basislastschrift berechtigt die
Rundfunkanstalt nach dem 1. 1. 2013 auch zum Einzug ge-
schuldeter Rundfunkbeiträge mittels SEPA-Basislastschrift.

§ 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Satzung des Norddeutschen Rundfunks über das Ver-
fahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge vom 19. 10. 2012
(Niedersächsisches Ministerialblatt S. 1104) außer Kraft. Die
Vorschriften der Satzung über das Verfahren zur Leistung der
Rundfunkgebühren in der Fassung vom 6. 12. 1996 bleiben
nur noch auf Sachverhalte anwendbar, nach denen bis zum
31. Dezember 2012 noch keine Rundfunkgebühren entrichtet
oder erstattet wurden.

B. Ministerium für Inneres und Sport

Personenstandsrecht;
Archivierung der Personenstandsbücher und Sammelakten

sowie Verwendung eines Dienstsiegels

RdErl. d. MI v. 8. 12. 2016 — 34.21-120 201/14-02/4 —

— VORIS 21051 —

— Im Einvernehmen mit der StK —

Bezug: RdErl. v. 1. 12. 2008 (Nds. MBl. 2009 S. 120), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 5. 11. 2015 (Nds. MBl. S. 1434)
— VORIS 21051 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 12. 2016 wie
folgt geändert:
In Nummer 3 werden die Worte „und mit Ablauf des 31. 12.
2016 außer Kraft“ gestrichen.

An die
Region Hannover, Landkreise und Gemeinden

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1249
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C. Finanzministerium

Grundstücksverkehr im Geschäftsbereich des ML;
Delegation gemäß Nummer 7

der Verwaltungsvorschriften (VV)
zu § 64 LHO für den Bereich

der Domänen- und Moorverwaltung

RdErl. d. MF v. 11. 11. 2016 — 04019-3-1 —

— VORIS 64100 —

Bezug: RdErl. v. 23. 10. 2012 (Nds. MBl. S. 930)
— VORIS 64100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 1. 2017 wie folgt
geändert:
1. Es wird die folgende neue Nummer 2 eingefügt:

„2. Die Erlöse aus der Veräußerung nach den Num-
mern 1.1, 1.2, 1.5 und 1.7 stehen der Geldrechnung des
Sondervermögens Landesliegenschaftsfonds Niedersachsen
(Kapitel 51 32) zu.“

2. Die bisherigen Nummern 2 bis 5 werden Nummern 3 bis 6.

An die
Dienststellen der Landesverwaltung

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1250

Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung
(VV-LHO)

RdErl. d. MF v. 11. 11. 2016 — 04019-3-1 —

— VORIS 64100 —

Bezug: RdErl. v. 11. 7. 1996 (Nds. MBl. S. 1868), zuletzt geändert durch
RdErl. v. 1. 8. 2016 (Nds. MBl. S. 928)
— VORIS 64100 —

Gemäß § 5 LHO werden die VV-LHO mit Wirkung vom 1. 1.
2017 wie folgt geändert:
Die VV Nr. 1.5.6 zu § 64 LHO wird gestrichen.

An die
Dienststellen der Landesverwaltung

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1250

Richtlinie zur Haushaltsführung (HFR)

RdErl. d. MF v. 1. 12. 2016 — 17-040 31 —

— VORIS 64100 —

Bezug: a) RdErl. v. 16. 12. 2015 (Nds. MBl. 2016 S. 70)
— VORIS 64100 —

b) RdErl. d. MI v. 25. 11. 1992 (Nds. MBl. S. 93), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 1. 9. 2009 (Nds. MBl. S. 871)
— VORIS 20411 01 00 00 034 —

c) RdErl. v. 29. 10. 1985 (Nds. MBl. S. 1001), geändert durch
Bek. d. StK v. 10. 2. 2006 (Nds. MBl. S. 142)
— VORIS 64100 —

d) RdErl. v. 27. 9. 2012 (Nds. MBl. S. 968)
— VORIS 64100 —

e) Beschl. d. LReg v. 1. 4. 2014 (Nds. MBl. S. 330)
— VORIS 20480 —

f) RdErl. v. 12. 12. 2012 (Nds. MBl. S. 156), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 2. 12. 2016 (Nds. MBl. S. 1258)
— VORIS 64100 —

I n h a l t s ü b e r s i c h t

1. Allgemeine Hinweise
2. Beauftragte für den Haushalt (BfdH)
3. Vorläufige Haushaltsführung
4. Verteilung der Haushaltsmittel und Haushaltsreste

5. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
6. Einschränkungen bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
7. Mittelkontrolle
8. Freigaben
9. Über- oder außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungser-

mächtigungen (VE)
10. Allgemeine Einwilligungen zur Leistung über- oder außerplanmä-

ßiger Ausgaben
11. Außerplanmäßige Kapitel, Titel, Titelgruppen und Haushaltsver-

merke
12. Erhebung von Einnahmen
13. Erstattungen
14. Kleinbeträge
15. Haushaltstechnische Verrechnungen/interne Verrechnungen
16. Verwahrungen und Vorschüsse, schwebende Kassenanordnun-

gen sowie offene Posten
17. Budgetierung gemäß § 17 a LHO, andere neue Steuerungsinstru-

mente und Landesbetriebe
18. Personalausgaben
19. Reisekosten
20. Zuwendungen
21. Verstöße gegen Vorschriften des Haushalts-, Kassen- und Rech-

nungswesens
22. Schlussbestimmungen

1. Allgemeine Hinweise
Die Haushaltsführung richtet sich insbesondere nach dem

HGrG, der LHO, den VV-LHO, den Verwaltungsvorschriften
zur Haushaltssystematik des Landes Niedersachsen (VV-HNds),
dem HG einschließlich der Allgemeinen Bestimmungen zu
den Personalausgaben, der Richtlinie für die Haushaltsfüh-
rung im personalwirtschaftlichen Bereich (HFRPers — Bezugs-
erlass zu f) in der jeweils geltenden Fassung sowie nach dieser
Richtlinie.

Nachfolgende Regelungen gelten auch für Sondervermögen
des Landes. Soweit keine Spezialregelungen bestehen, sind
die Vorschriften auch für Landesbetriebe anzuwenden.

2. Beauftragte für den Haushalt (BfdH)
Die BfdH sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Be-

wirtschaftung der Haushaltsmittel und für die Ordnungsmä-
ßigkeit der Buchführung in der Dienststelle. Dies gilt insbe-
sondere für
a) die Buchführung über Forderungen und Verbindlichkei-

ten aufgrund elektronischer Kassenanordnungen (u. a. fällig-
keitsgerechte Anordnung von Auszahlungen, Erhebung und
Einziehung von Einnahmen, rechtzeitige und vollständige
Freigabe von Auszahlungsstapeln, Einhaltung des Verrech-
nungsgebots bei landesinternem Forderungsausgleich),

b) die Mittelverteilung,
c) die Abwicklung der dienststellenbezogenen Verwahrungs-

und Vorschussbuchungen,
d) die regelmäßige Prüfung von schwebenden Kassenanord-

nungen und internen Aufträgen sowie
e) die Abwicklung offener Posten.

Werden Aufgaben und Befugnisse der oder des BfdH im
Rahmen der VV zu § 9 LHO auf andere Bedienstete übertra-
gen, ist hierüber ein besonderer Nachweis zu führen. Die BfdH
haben entsprechend der Dokumentationen über die Rollen-
und Rechteverwaltung den verantwortlichen und befugten
Personen Benutzerrollen im Haushaltswirtschaftssystem (HWS)
zuzuweisen. Die erteilten Berechtigungen sind in regelmäßi-
gen Abständen (mindestens einmal jährlich) auf ihr weiteres
Erfordernis zu überprüfen.

Die BfdH-Funktion ist in den Haushaltsvollzugssystem
(HVS)-Stammdaten der Dienststelle zu hinterlegen.

3. Vorläufige Haushaltsführung
Bis zur Erteilung der Bewirtschaftungsermächtigung durch

das MF (Nummer 4.1) oder bis zur Verteilung auf die nachge-
ordneten Dienststellen durch die obersten Landesbehörden
(Nummer 4.2) sind die Regelungen der vorläufigen Haushalts-
führung nach Artikel 66 der Niedersächsischen Verfassung
analog anzuwenden.
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4. Verteilung der Haushaltsmittel und Haushaltsreste

4.1 Nach Feststellung des Haushaltsplans durch das HG ver-
teilt das MF die freigegebenen Einnahmen, Ausgaben und VE
auf die BfdH-Ebene der obersten Landesbehörden (Mittel be-
wirtschaftende Stelle [MbSt] „000010“).

VE ab einem Ablaufbetrag von 1 000 000 EUR verbleiben
auf der — nur vom MF — zu bewirtschaftenden MbSt
„000000“ und werden automatisiert gesperrt.

Die für die obersten Landesbehörden maßgebenden Einzel-
pläne mit der Übersicht über das Beschäftigungsvolumen
(BV), das Budget und die Stellen (BBS) stehen im Haushalts-
planungssystem (HPS) als Druckdokument bereit.

Mit der Bereitstellung der Einnahmen, Ausgaben und VE
auf der BfdH-Ebene ist den obersten Landesbehörden die Er-
mächtigung zur Bewirtschaftung nach der VV Nr. 1.1 zu § 34
LHO und § 34 Abs. 4 LHO erteilt.

4.2 Die obersten Landesbehörden und nachgeordneten Dienst-
stellen verteilen die Haushaltsmittel, soweit sie diese nicht
selbst bewirtschaften, auf andere oberste Landesbehörden oder
auf die für die Bewirtschaftung vorgesehenen Dienststellen,
indem sie die Einnahmen, Ausgaben und VE im Haushalts-
führungssystem (HFS) oder HVS bereitstellen und eine Zu-
sammenstellung der für sie maßgebenden Einnahmen, Aus-
gaben und VE, getrennt nach den einzelnen Titeln des Haus-
haltsplans, sowie der für sie bestimmten BV und Stellen über-
senden.

Mit der Bereitstellung der Einnahmen, Ausgaben und VE
und der Übersendung der Zusammenstellung ist die Ermäch-
tigung zur Bewirtschaftung nach den VV Nrn. 1.2 und 1.3 zu
§ 34 LHO erteilt.

Sofern das NLBV die Personalausgaben dienststellengenau
verbucht, sind die Mittel für Personalausgaben an die nachge-
ordneten Dienststellen zu verteilen.

Die obersten Landesbehörden dürfen die durch Gesetz oder
im Haushaltsplan gesperrten Ausgaben — einschließlich BV
und Stellen — nicht verteilen (§ 36 LHO). Bei haushaltswirt-
schaftlichen Sperren nach § 41 LHO haben die obersten Lan-
desbehörden die entsprechenden Haushaltsmittel zurückzu-
ziehen.

4.3 Die umgehende Mittelverteilung über alle Bewirtschaf-
tungsebenen ist unabdingbare Voraussetzung für eine sachge-
rechte Bewirtschaftung. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die
Mittelverteilung nach § 34 LHO an die nachgeordneten Be-
hörden rechtzeitig vor dem Einschalten der Mittelkontrolle er-
folgt.

4.4 Schriftlich verfügte Bewirtschaftungsermächtigungen oder
-einschränkungen sind für die bewirtschaftenden Dienststel-
len verbindlich.

Die technische Haushaltsmittelverteilung muss der schrift-
lichen Mittelverteilung entsprechen. In ein bei Bedarf abwan-
delbares, jedoch übersichtlich zu gestaltendes Schema sind
mindestens folgende Angaben aufzunehmen:

4.5 Das Verfahren gemäß den Nummern 4.1 bis 4.4 gilt auch
für Nachträge zum Haushaltsplan.

4.6 Dienststellen, die Ausgabereste bewirtschaften, müssen
für Ausgabereste eine — nach den Haushaltsjahren ihrer Ent-
stehung getrennte — „Reste-MbSt“ einrichten. Dies gilt auch
für Ausgabereste, die bei den obersten Landesbehörden zur
Bewirtschaftung verbleiben.

Ausgenommen sind Ausgabereste bei Titeln:

— mit dem Korrespondenzvermerk 1 (KV 1),

— mit dem Finanzplanungskennzeichen 7 (Lotto-/Totomittel),

— mit dem Finanzplanungskennzeichen 9 (Spielbankmittel)
oder

— in einem Bereichsbudget gemäß § 17 a LHO.

Die „Reste-MbSt“ setzt sich aus der Dienststellennummer
und der Kennzeichnung „HR + Hj.“ zusammen (z. B. für ei-
nen Rest aus dem Haushaltsjahr 2016: XXXXX-HR16). Wird
bei einer Mittel bewirtschaftenden Dienststelle die Einrich-
tung mehrerer „Reste-MbSt“ erforderlich, ist die Kennzeich-
nung wie folgt zu erfassen: XXXXXAHR16, XXXXXBHR16,
XXXXXCHR16.

Die Mittel stehen nach ihrer Freigabe auf der 000010-Ebene
zur Verfügung. Die obersten Landesbehörden verteilen Ausga-
bereste, die sie nicht selbst bewirtschaften, im HFS/HVS auf
andere oberste Landesbehörden oder auf die ihnen unmittel-
bar nachgeordneten Dienststellen. Dabei sind die Ausgabe-
reste getrennt nach den Haushaltsjahren ihrer Entstehung auf
die „Reste-MbSt“ zu verteilen.

Auf einer „Reste-MbSt“ sind nur Auszahlungen zu buchen,
für die Ausgabereste gebildet und übertragen wurden.

Die Einrichtung einer „Reste-MbSt“ für Einnahmereste ist
nicht erforderlich.

5. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

5.1 Bei der Mittelbewirtschaftung sind insbesondere die §§ 6
und 7 LHO zu beachten. Bei der Umsetzung des Grundsatzes
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist ein strenger Maß-
stab anzulegen.

Für Maßnahmen von finanzieller Bedeutung sind angemes-
sene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Da-
bei sind sämtliche einmaligen und laufenden Ausgaben und
Einnahmen einzubeziehen und zu dokumentieren.

Ausgabeansätze einschließlich BV und Stellen sind keine
Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben, sondern — soweit
verfügbar (vgl. z. B. Haushaltssperre) — die obere Grenze der
Ermächtigung, bis zu der Ausgaben zur Erfüllung einer Aufga-
be geleistet werden dürfen.

5.2 Die obersten Landesbehörden haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass über- oder außerplanmäßige Mittel und VE gemäß
den §§ 37 und 38 LHO sowie nach § 50 LHO umgesetzte Be-
träge im HFS auf die 000010-Ebene oder ggf. direkt durch
Überschreiben der vorgeblendeten MbSt auf eine nachgeord-
nete MbSt gebucht werden.

5.3 Die Umsetzung von Haushaltsmitteln und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten/Stellen nach § 50 LHO ist von den ober-
sten Landesbehörden formlos beim MF zu beantragen. 

Die daraus resultierende Mittelumsetzung ist im HFS vor-
zunehmen.

Bei Umsetzungen von Beschäftigungsmöglichkeiten/Stellen
wird die Einwilligung von den MF-Haushaltsreferaten in Durch-
schrift zusammen mit der Veränderungsanzeige zu BV/Budget/
Stellen an das für die Datenpflege in „Puma“ zuständige Refe-
rat des MF übersandt.

5.4 Eine „Maßnahme von finanzieller Bedeutung“ nach § 40
Abs. 1 LHO liegt vor, wenn die finanziellen Auswirkungen
mehr als 250 000 EUR pro Jahr betragen.

Über- oder außertarifliche Leistungen (z. B. außertarifliche
Eingruppierungen) an Landesbedienstete sowie Fälle der VV
Nr. 14.1 zu § 44 LHO bedürfen stets der Einwilligung des MF.
Die Vorschriften des § 37 LHO bleiben unberührt.

5.5 Bei der Bildung von Haushaltsresten und für die Inan-
spruchnahme nicht ausgeschöpfter Ausgabeermächtigungen
sind ergänzende Hinweise des MF zu beachten.

5.6 Dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leis-
tungen muss grundsätzlich ein wettbewerbliches, transparen-
tes und nicht diskriminierendes Verfahren vorausgehen. Die
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Verhältnismäßigkeit
sind zu wahren und die einschlägigen Vergabevorschriften zu
beachten.

Die aktuell geltenden Vergabevorschriften (z. B. über die
Höhe der EU-Schwellenwerte) und vertiefende Informationen
rund um das Vergaberecht sind auf der Internetseite des MW
unter www.mw.niedersachsen.de (Pfad: Aufsicht und Recht
w Öffentliche Aufträge) veröffentlicht.

Titel Betrag der
Zuweisung

EUR

Betrag der
Zurückziehung

EUR

Insgesamt
zugewiesene

Haushaltsmittel
EUR
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Landesvergabegesetzliche Regelungen sind zusätzlich ab-
rufbar unter www.mw.niedersachsen.de (Pfad: Aufsicht und
Recht w Servicestelle zum NTVergG).

Da insbesondere der Arbeitsbereich der Auftragsvergaben
als korruptionsgefährdet anzusehen ist, sind die für alle Be-
hörden und Einrichtungen des Landes sowie für Landesbe-
triebe geltenden Bestimmungen der Antikorruptionsrichtlinie
(siehe Bezugsbeschluss zu e) zu beachten.

5.7 Bei der Vergabe, der Vertragsgestaltung und der Abnah-
me von Sachverständigenleistungen ist sicherzustellen, dass
die Bestimmungen der LHO, die maßgeblichen Vergabevor-
schriften sowie die Grundsätze für Gutachten- und Beraterver-
träge gemäß der Anlage zu VV Nr. 1.3 zu § 55 LHO beachtet
werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sachver-
ständigenleistungen nur in Auftrag gegeben werden dürfen,
wenn sie zur Aufgabenerfüllung des Landes zwingend erfor-
derlich sind, der Einsatz von eigenem Personal hierfür nicht
möglich ist und die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit ist auch hier strikt zu beachten.

5.8 Bauunterhaltungsmaßnahmen nach Abschnitt C der
RLBau in landeseigenen Liegenschaften sind grundsätzlich
auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken, wenn be-
kannt wird, dass eine Veräußerung durch das Land angestrebt
wird.

5.9 Bei Maßnahmen der Landesverwaltung, die darauf ab-
zielen, Vermögenswerte des Landes i. S. des § 64 LHO durch
gesetzliche oder vertragliche Regelung an Dritte zu übertra-
gen, ist die Liegenschaftsverwaltung der OFD bereits in der
Planungsphase zu beteiligen.

5.10 Für die Gründung von Gesellschaften und Stiftungen
des bürgerlichen Rechts durch juristische Personen des öffent-
lichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterstehen und
vom Land ganz oder überwiegend finanziert werden, ist die
Unterrichtung des LT vorzusehen. Gleiches gilt für wesent-
liche finanzielle Transaktionen oder Garantien zugunsten die-
ser Einrichtungen. 

Das für die Aufsicht über die juristische Person des öffentli-
chen Rechts zuständige Ministerium hat eine zeitnahe Unter-
richtung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen
sicherzustellen.

5.11 Erstattungen von Stiftungen für Versorgungsanteile
und von Landesbetrieben für Versorgung und die Landesun-
fallkasse sind entsprechend der Veranschlagung pauschal bis
zum 30. September des jeweiligen Haushaltsjahres an den
Einzelplan 13 vorzunehmen, soweit nicht andere Regelungen
getroffen wurden. Die Ressorts haben die Vollständigkeit der
Abführungen zu überwachen.

6. Einschränkungen bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Bei der Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Aus-
gabeermächtigungen gelten folgende Einschränkungen:

6.1 Einnahmen verstärken über einen Korrespondenzver-
merk nur die Ausgabeermächtigung des Titels (oder der Titel-
gruppe oder des Kapitels), bei dem er ausgebracht ist. Eine
Weiterleitung der Einnahmen in einen (weiteren) Deckungs-
kreis ist unzulässig.

6.2 Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen (KV 1) dür-
fen im Zeitpunkt der Verausgabung nur bis zur Höhe der tat-
sächlich eingegangenen Einnahmen (Ist-Einnahmen) geleistet
werden.

Ausgenommen sind Drittmittel, die aus einem öffentlichen
Haushalt gezahlt werden. Hier darf die Ausgabe bereits vor
Eingang der Ist-Einnahme geleistet werden, wenn

6.2.1 eine Verpflichtung zur Zahlung besteht,

6.2.2 eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
die vorzeitige Zahlung gebietet,

6.2.3 der Drittmittelgeber durch entsprechenden Anerken-
nungsbescheid die Kostenerstattung bereits rechtsver-
bindlich zugesagt hat oder

6.2.4 der Drittmittelgeber die Leistung aufgrund gesetzlicher
Vorschriften erstatten muss.

Um das Ausschalten der Mittelkontrolle zu vermeiden, ist
im Stammdatenbereich des Korrespondenzkreises durch das
MF die Einstellung „Anordnung zählt als Einnahme“ und sei-
tens der Mittel bewirtschaftenden Dienststelle die Erstellung
und Freigabe einer Annahmeanordnung im HVS zwingend
vorzunehmen.

Geht die Einnahme nicht mehr im laufenden Haushaltsjahr
ein, ist in der Haushaltsrechnung ein Einnahmerest nachzu-
weisen. Soweit diese Einnahmen im folgenden Haushaltsjahr
eingehen, dürfen sie nicht noch einmal zur Leistung von Aus-
gaben verwendet werden (Verbot der Doppelverausgabung).

Drittmittel in diesem Sinne sind u. a. auch Mittel der EU,
der Deutschen Forschungsgesellschaft und der Volkswagen-
Stiftung.

Sind für denselben Förderbereich sowohl Landesmittel als
auch Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen (z. B. Toto-/
Lottomittel) veranschlagt, dürfen Landesmittel erst in Anspruch
genommen werden, wenn über die zweckgebundenen Ein-
nahmen im Rahmen der Zulässigkeit voll verfügt wurde. 

6.3 Ausgaben, die zur Deckung von VE veranschlagt sind,
dürfen nur geleistet werden, soweit die VE gemäß § 38 Abs. 2
LHO in einem der Vorjahre freigegeben wurde und Verpflich-
tungen für den beantragten Zweck eingegangen wurden, die
im laufenden Haushaltsjahr zu erfüllen sind.

Wurde im Vorjahr keine Verpflichtung eingegangen, ob-
wohl die Freigabe nach § 38 Abs. 2 LHO vorgelegen hat, darf
über die Barmittel für diesen Zweck verfügt werden. Liegt die
Freigabe nicht vor, sind die Barmittel gesperrt; dies gilt nicht
für Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen. 

6.4 Ausgaben für gemeinsam finanzierte Aufgaben dürfen
nur geleistet werden, soweit dies zur Bindung freigegebener
Mittel Dritter erforderlich ist. Als gemeinsame Finanzierun-
gen sind neben Gemeinschaftsaufgaben nach den Artikeln 91 a
und 91 b GG alle Aufgaben anzusehen, an deren Finanzierung
sich — neben dem Land — Dritte beteiligen. Auf die Bezeich-
nung der Finanzierungsbeteiligung (z. B. Komplementärmit-
tel) kommt es dabei nicht an.

Verringert der Dritte seine Mittel, sind die Landesmittel im
selben Verhältnis zu kürzen. Die auf die Kürzung entfallen-
den Ausgabeermächtigungen sind gesperrt.

6.5 Die im Kapitel 1302 Titel 529 14 zentral veranschlagten
personengebundenen Verfügungsmittel sind bei dem im je-
weiligen Kapitel ausgebrachten Leertitel zu verausgaben. Die
Ermächtigung zur Umsetzung und die Aufteilung des Ansat-
zes ist in den Erläuterungen zu Kapitel 1302 Titel 529 14 ab-
gedruckt. Die technische Umsetzung der Mittel im HFS wird
analog zu § 50 LHO durchgeführt. Hierfür ist dem MF bis zum
1. Mai eines jeden Jahres die Haushaltsstelle und die MbSt,
auf die umgesetzt werden soll, mitzuteilen.

Eine anschließende Bestätigung der aufnehmenden Berei-
che im HFS ist hierbei nicht erforderlich.

6.6 Ausgaben aus Verfügungsmitteln (Gruppe 529) sind ein-
zeln zu belegen, eine pauschale Auszahlung sowie über- und
außerplanmäßige Ausgaben (§ 37 Abs. 5 LHO) sind nicht zu-
lässig.

6.7 Auf Titeln für Globale Minderausgaben der Gruppen 462,
548, 549, 971 und 972 sowie auf Titeln für Globale Mehraus-
gaben der Gruppe 461 dürfen keine Buchungen vorgenommen
werden.

6.8 Durch Bewirtschaftungsmaßnahmen ist frühzeitig sicher-
zustellen, dass ressortspezifische Globale Minderausgaben im
Kernhaushalt erwirtschaftet werden.

Der Beitrag zum Haushaltsausgleich kann auch durch
Mehreinnahmen erbracht werden, soweit diesen keine ent-
sprechenden Mehrausgaben gegenüber stehen und die veran-
schlagten Gesamteinnahmen des Einzelplans überschritten
werden.

Eine Erwirtschaftung aus Ausgaberesten ist nicht zulässig.
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Personalkostenbudgets dürfen nicht zur Erwirtschaftung
der ressortspezifischen Globalen Minderausgaben herangezo-
gen werden. Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustim-
mung des MF.

7. Mittelkontrolle

7.1 Während der vorläufigen Haushaltsführung findet keine
Mittelkontrolle statt.

7.2 Die Einschaltung der Mittelkontrolle erfolgt grundsätz-
lich zum 1. April eines jeden Jahres.

7.3 Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel im HVS/HFS
hat grundsätzlich mit eingeschalteter Mittelkontrolle am Titel
„auf Abweisung“ zu erfolgen. Die Mittelkontrolle ersetzt nicht
die Verantwortung der Bewirtschafterin oder des Bewirtschaf-
ters für die Einhaltung haushaltsrechtlicher Vorschriften.

7.4 In besonderen Ausnahmefällen kann das Ausschalten
der Mittelkontrolle am Titel oder für die Dienststelle auf
„ohne Kontrolle mit Anzeige“ formlos mit Begründung auf
dem Dienstweg von der oder dem BfdH beim MF beantragt
werden. Die Mittel sind dann manuell zu überwachen.

8. Freigaben

8.1 Gemäß § 38 Abs. 2 LHO wird die Einwilligung zur Inan-
spruchnahme von VE erteilt, sofern der im Haushaltsplan aus-
gebrachte Betrag 1 000 000 EUR nicht übersteigt.

8.2 Bei der Haushaltsstelle 1302 — 422 12 (Nachversicherun-
gen für aus dem Landesdienst ausscheidende Bedienstete)
dürfen Ausgaben bis zur Höhe des unabweisbaren Bedarfs ge-
leistet werden. Die erforderlichen Haushaltsmittel gelten als
zugewiesen.

9. Über- oder außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermäch-
tigungen (VE)

Hinsichtlich über- oder außerplanmäßiger Ausgaben und
VE ist Folgendes zu beachten:

9.1 Bei der Beurteilung der Voraussetzungen des § 37 LHO
ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die Anträge müssen alle
notwendigen Angaben tatsächlicher oder rechtlicher Art ent-
halten, die die Voraussetzungen des § 37 LHO begründen.

In den Anträgen ist zu bestätigen, dass

9.1.1 die Ausgabe nicht bis zur Verkündung des nächsten HG
zurückgestellt werden kann (§ 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1
LHO),

9.1.2 bei der Ermittlung des Mehrbedarfs alle Deckungsmög-
lichkeiten (LHO, HG, Haushaltsvermerk) geprüft und
genutzt wurden und

9.1.3 die Maßnahme, die zum Mehrbedarf führt, noch nicht
in Auftrag gegeben oder noch keine Verpflichtung ein-
gegangen worden ist.

9.2 Nach § 37 Abs. 6 LHO sind über- oder außerplanmäßige
Ausgaben bei übertragbaren Titeln grundsätzlich durch Vor-
griff auf die Haushaltsmittel des Folgejahres gegenzufinanzie-
ren. Die Einsparart „Vorgriff“ wird bei der Beantragung über-
oder außerplanmäßiger Mittel im HFS deshalb vorgeblendet.
Abweichungen davon sind nur in Ausnahmefällen (z. B. wenn
die Mittel des Folgejahres nicht ausreichen) zulässig und be-
sonders zu begründen. Für das Resteverfahren wird das MF
vor Beginn des Ressortbearbeitungszeitraumes für diese Vor-
griffe zentral Restebelege generieren, die den Ressorts dann
zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung stehen.

9.3 Als Einsparung dürfen nicht herangezogen werden:

9.3.1 zwangsläufige Minderausgaben z. B. aufgrund fester
Dotationen beim Wegfall von Mitteln Dritter,

9.3.2 Minderausgaben wegen Verlagerung des Mittelabflus-
ses in Folgejahre,

9.3.3 Minderausgaben innerhalb der Deckungskreise nach § 20
Abs. 1 Nr. 2 LHO sowie der Personalkostenbudgets,
weil diese bereits bei der Veranschlagung sowie bei der
Bemessung der globalen Verstärkungsmittel berück-
sichtigt wurden,

9.3.4 Minderausgaben bei Ausgaberesten,

9.3.5 Minderausgaben, soweit sie der Erwirtschaftung Globa-
ler Minderausgaben dienen,

9.3.6 Minderausgaben bei Titeln der Obergruppe 98.

9.4 Für den formellen Antrag oder die formelle Einwilligung
sind die automatisiert erstellten Antrags- und Einwilligungs-
schreiben des HWS-Verfahrens zu verwenden.

9.5 Zahlungsverpflichtungen des Landes aus rechtskräftigen
Urteilen sind zur Vermeidung von Vollstreckungsmaßnahmen
unverzüglich zu erfüllen.

Um dies zu gewährleisten, ist bei anfechtbaren Urteilen als-
bald nach Zustellung zu entscheiden, ob ein Rechtsmittel ein-
gelegt werden soll. Sobald feststeht, dass ein Rechtsmittel
nicht in Betracht kommt und keine ausreichenden Haushalts-
mittel zur Verfügung stehen, ist sofort ein Antrag nach § 37
LHO zu stellen.

Unabhängig von der Einwilligung des MF ist die Zahlung
zu leisten, sobald das Urteil rechtskräftig geworden ist.

Bei Urteilen, die keinem Rechtsmittel mehr unterliegen, ist
die Zahlung sofort nach Zustellung des Urteils zu leisten.
Gleichzeitig sind etwa erforderliche Zustimmungen zu der
Haushaltsausgabe zu beantragen. Gegebenenfalls ist vorab
formlos auf dem Dienstweg beim MF das Ausschalten der Mit-
telkontrolle am Titel auf „ohne Kontrolle mit Anzeige“ zu be-
antragen.

Entsprechend zu verfahren ist bei Zahlungsverpflichtungen
des Landes — auch ohne deren rechtskräftige Festsetzung
durch ein Gericht —, die aus dem Anerkenntnis eines Rückge-
währanspruchs bei der Insolvenzanfechtung oder aus einem
geschlossenen Vergleich entstehen. Das gleiche gilt für gesetz-
lich zwingende Nebenansprüche wie Zinsen.

9.6 In den Fällen, in denen abweichend von Nummer 9.1.3
die zum Mehrbedarf führende Maßnahme bereits vor Einwilli-
gung des MF in Auftrag gegeben wurde, kann das MF im Nach-
hinein von der Überschreitung lediglich Kenntnis nehmen.

Um die Bezahlung der eingegangenen Verpflichtung zu ge-
währleisten und das Ausschalten der Mittelkontrolle zu ver-
meiden, erteilt das MF im HFS eine lediglich technische
Einwilligung. Im Anschreiben ist darauf hinzuweisen, dass es
sich dabei nur um ein technisches Erfordernis handelt, damit
die Zahlung erfolgen kann.

Die Überschreitung ist in der Anlage I zur Haushaltsrech-
nung als unzulässig nachzuweisen. Vom (Nicht-)Einwilligungs-
schreiben ist je eine Durchschrift an den LRH und das MF
(Referate 17 und 12.2) zu senden. 

9.7 Bereits bei Beantragung über- oder außerplanmäßiger VE
ist die Einsparstelle für die Deckung des Mittelabflusses in
den Folgejahren anzugeben. Ein erneuter formeller Antrag auf
über- oder außerplanmäßige Ausgaben in den Folgejahren ist
dann nicht mehr erforderlich; es sind nur noch die Erfassung
und die technische Einwilligung notwendig.

Unter dieses vereinfachte Verfahren fallen auch die Fälle
von bereits über- oder außerplanmäßig eingewilligten VE, die
z. B. wegen eines verzögerten Vertragsabschlusses im laufen-
den Haushaltsjahr nicht mehr in Anspruch genommen wer-
den können, aber im Folgejahr über- oder außerplanmäßige
Ausgaben verursachen.

Auch kann das vereinfachte Verfahren gemäß den Absät-
zen 1 und 2 für die Fälle angewandt werden, in denen über-
oder außerplanmäßige Ausgaben, in die das MF eingewilligt
hat, bis zum Jahresende nicht geleistet wurden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Dienststelle die Nichtleistung der
Ausgabe nicht zu vertreten hat, der Bedarf im neuen Jahr wei-
terhin besteht und dieser nicht aus Ansätzen des neuen Haus-
halts gedeckt werden kann.

9.8 Damit über- oder außerplanmäßig bewilligte Ausgaben
noch im laufenden Haushaltsjahr geleistet werden können, ist
von Anträgen nach dem 30. November grundsätzlich abzuse-
hen, sofern die Ausgaben nicht zur Erfüllung fälliger Verpflich-
tungen erforderlich sind.
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10. Allgemeine Einwilligungen zur Leistung über- oder außerplan-
mäßiger Ausgaben

Gemäß § 37 LHO wird unter den Voraussetzungen des § 37
Abs. 1 Satz 2 LHO für die Nummern 10.1 bis 10.10 allgemein
die Einwilligung erteilt, über- oder außerplanmäßige Ausga-
ben zu leisten.

Die entsprechenden Mittel sind von den obersten Landesbe-
hörden grundsätzlich im HFS zu erfassen, sodass die Bewirt-
schaftung mit der Mittelkontrolle erfolgen kann.

Ein Ausschalten der Mittelkontrolle am Titel („ohne Kon-
trolle mit Anzeige“) ist nur zulässig, wenn die Mittelverteilung
zu einem nicht zu vertretenden Verwaltungsaufwand führen
würde.

Von Einsparungen an anderer Stelle des jeweiligen Einzel-
plans kann in den Fällen der Nummern 10.1 bis 10.8 abgese-
hen werden.

Eine manuelle technische Einwilligung im HFS seitens des
MF ist nur für die Nummern 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.9 und
10.10 notwendig. Da hier die allgemeinen Einwilligungen
nicht technisch abzubilden sind, ist im HFS ein Antrag auf
über- oder außerplanmäßige Mittel zu erfassen und die tech-
nische Einwilligung des MF formlos zu beantragen.

Die Einwilligung wird für folgende Fälle erteilt:

10.1 Überschreitung des Ansatzes bis zu 100 EUR je Titel;
bei Deckungskreisen gilt dieser Betrag für den gesam-
ten Deckungskreis.

10.2 Zahlungen für bereits vorhandenes Personal bei Titeln

10.2.1 der Obergruppen 42 und 43, soweit die Zahlun-
gen unmittelbar durch besoldungs- oder versor-
gungsrechtliche sowie tarifvertragliche Neure-
gelungen (einschließlich Erhöhung von Anwär-
terbezügen) bedingt sind; dieses gilt nicht für
Ausgaben in Titelgruppen,

10.2.2 der Gruppe 427, soweit für Praktikantinnen und
Praktikanten Mehrausgaben aufgrund tarifver-
traglicher Beschäftigungsentgelte, abweichen-
der Hebesätze oder etwaiger Nachentrichtung
höherer Pflichtbeiträge in der Renten-, Kranken-,
Pflege- oder Arbeitslosenversicherung entstehen,

10.2.3 der Gruppen 441, 443, 446 und im Kapitel 0601
bei den Titeln 685 07 und 685 08,

10.2.4 der Gruppe 863, soweit es sich um die Gewäh-
rung eines zinslosen Darlehens zur Bestreitung
der notwendigen Kosten der Rechtsverteidi-
gung im Rahmen des Rechtsschutzes von Lan-
desbediensteten gemäß der zunächst weiterhin
anzuwendenden VV zu § 87 NBG in der bis zum
31. 3. 2009 geltenden Fassung (siehe Bezugser-
lass zu b) handelt. Rückflüsse sind bei einem
Titel der Gruppe 182 (Rückflüsse aus Darlehen
an Landesbedienstete für Rechtsschutz) im je-
weiligen Kapitel zu vereinnahmen.

10.3 Bei den Titeln 427 39 und 682 39 für die Beschäftigung
von Ersatzkräften während der Zeit des Mutterschutzes
von Landesbediensteten. Dies gilt nicht für Lehrkräfte
an allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie für
Personal in Titelgruppen.

10.4 Bei Titeln der Gruppe 453, soweit die Zusage von Tren-
nungsgeld und Umzugskostenvergütungen zwingend
notwendig ist.

10.5 Bei Titel 459 10 in den Kapiteln 1116 bis 1118 (Entschä-
digungen an Vollstreckungsbeamte), bei Titel 681 11 in
den Kapiteln 1116 bis 1121 (Entschädigungen an Beschul-
digte in Strafsachen) sowie bei Titeln der Gruppe 532.

Zu erwartende Haushaltsüberschreitungen von mehr
als 250 000 EUR sind dem MF vorab mitzuteilen.

10.6 Bei Titel 546 02 (Entschädigungen und Ersatzleistun-
gen an Dritte) und bei Titeln der Gruppe 681 für Scha-
denersatzleistungen und Unfallentschädigungen an Dritte
bis zur Höhe von 5 000 EUR je Schadensfall.

10.7 Außerhalb des Einzelplans 20 bei den Titeln 546 05,
812 05 und 682 09 zur Regulierung von Schäden des
Landes, die nicht versichert sind, bis zu 50 000 EUR je
Schadensfall.

10.8 Bei Titel 681 02 (Zinsen bei Insolvenzanfechtung) im
Kapitel 0406. Zu erwartende Haushaltsüberschreitun-
gen von mehr als 250 000 EUR sind dem MF vorab mit-
zuteilen.

10.9 Ausgaben bei Titeln der Obergruppe 98, soweit bei ei-
nem Titel der Obergruppe 38 entsprechende Mehrein-
nahmen eingehen (siehe Nummer 15). Diese Mehrein-
nahme ist zwingend als Einsparung anzugeben. Glei-
ches gilt für Titel der Gruppe 682, soweit der jeweilige
Landesbetrieb entsprechend höhere Abführungen an
den Einzelplan 13 vornimmt.

10.10 Ausgaben aufgrund der Regelungen des NGlüSpG, des
NSportFG und des NWohlfFÖG zur Verteilung der Mehr-
einnahmen aus den Glücksspielabgaben in Höhe der
im November jeden Jahres durch das MF mitgeteilten
Beträge. Als Einsparung ist zwingend die Mehreinnah-
me bei der Haushaltsstelle 1302 — 122 11 anzugeben.

11. Außerplanmäßige Kapitel, Titel, Titelgruppen und Haushaltsver-
merke

11.1 Die Einrichtung außerplanmäßiger Titelgruppen und
Kapitel erfolgt durch das MF und muss von den obersten Lan-
desbehörden formlos beim MF beantragt werden. Danach kann
das Ressort die dazugehörigen außerplanmäßigen Einnahme-
und Ausgabetitel über das Antragsverfahren des HFS einrich-
ten.

11.2 Außerplanmäßige Einnahmetitel sind von den obersten
Landesbehörden selbständig im HFS einzurichten und stehen
sofort für Buchungen zur Verfügung. Ein Begründungstext so-
wie eine technische Einwilligung des MF sind nicht erforder-
lich.

11.3 Bei außerplanmäßig zufließenden zweckgebundenen
Einnahmen kann neben dem Einnahmetitel ein entsprechen-
der Ausgabetitel mit einem außerplanmäßigen Korrespondenz-
vermerk eingerichtet werden, damit diese Einnahmen zweck-
entsprechend verausgabt werden können. Die Einrichtung
muss von den obersten Landesbehörden formlos beim MF be-
antragt werden.

In diesen Fällen ist zusätzlich ein außerplanmäßiger Über-
tragungsvermerk auszubringen.

11.4 Außerplanmäßige Korrespondenz- oder Deckungsver-
merke, für die diese Richtlinie eine allgemeine Einwilligung
erteilt, sind nach der Einrichtung im HFS zusätzlich formlos
beim MF zu beantragen. Sie stehen erst nach der technischen
Einwilligung des MF für Buchungen zur Verfügung. Dies gilt
auch für außerplanmäßige Titel, die aus haushaltssystemati-
schen Gründen in Deckungskreisen eingerichtet und nicht zu-
sätzlich dotiert werden, sofern die Mehrausgaben innerhalb
des Deckungskreises erwirtschaftet werden.

11.5 Nachgeordnete Dienststellen haben die Einrichtung bei
den zuständigen obersten Landesbehörden zu beantragen. Die
Zweckbestimmung ist den jeweiligen Mittel bewirtschaften-
den Dienststellen bekannt zu geben.

11.6 In aufeinanderfolgenden Jahren dürfen gleichlautende
außerplanmäßige Titel nur mit identischer Zweckbestim-
mung ausgebracht werden.

11.7 Bei der Einrichtung außerplanmäßiger Titel ist Folgen-
des zu beachten:

Die Gruppennummern sind im Gruppierungsplan (GPl) ab-
schließend aufgezählt. Die Bildung von Titelnummern aus
Gruppen, die im GPl nicht vorgesehen sind, ist daher nicht
zulässig, auch wenn innerhalb des Dezimalsystems noch freie
Gruppen vorhanden sind.

Bei Einzeltiteln sind die vierte und die fünfte Stelle — vor-
behaltlich anderslautender Regelungen im Rahmen der Haus-
haltsaufstellung — durch die Zahlen 11 bis 59 zu belegen.
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Die Zahlen 01 bis 09 bleiben Festtiteln, die Zahl 10 budge-
tierten Bereichen und die Zahlen 61 bis 99 Titelgruppen vor-
behalten.

12. Erhebung von Einnahmen
12.1 Nach § 34 Abs. 1 LHO sind die Einnahmen des Landes
rechtzeitig und vollständig zu erheben. Die zuständigen Ver-
waltungsstellen müssen in jeder nur möglichen Weise zu ei-
ner schnelleren Erhebung und Einziehung der Forderungen
des Landes beitragen.
12.2 Die Erhebung umfasst
12.2.1 die frühestmögliche Erteilung der Annahmeanordnung,
12.2.2 das Anfordern der Beträge und
12.2.3 die Annahme der Einzahlungen einschließlich der

Zuordnung im Landeshaushalt und der Buchung auf
der dafür vorgesehenen HVS-Buchungsstelle.

12.3 Für den Fall der Nichtzahlung erfolgt die Einleitung
und Durchführung der zwangsweisen „Einziehung“ (Voll-
streckung) nach Maßgabe des in der Annahmeanordnung er-
fassten Mahnschlüssels.

Folgende Hinweise sind zu beachten:
12.3.1 Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung sind in allen

Bereichen zu überprüfen und auszuschöpfen, z. B. durch
— Anpassung/Erhebung der Gebühren, Miet- oder

Pachteinnahmen sowie Betriebskostenerstattungen
externer Dritter (z. B. bei Verpachtung von Kanti-
nen),

— Optimierung der Zahlungsweise (Vorkasse, Zug-
um-Zug, Kartenzahlverfahren, elektronische Zah-
lungssysteme).

12.3.2 Einnahmemindernde Maßnahmen sind nur in Aus-
nahmefällen und nur bei Vorliegen gesetzlicher Vor-
aussetzungen (z. B. §§ 58, 59 LHO) zulässig. Dies gilt
insbesondere bei der Erhebung von Gebühren, bei der
grundsätzlich einheitliche Kriterien zugrunde zu le-
gen sind. Zu den bei der Erhebung von Einnahmen zu
beachtenden Verpflichtungen gehört auch die Gel-
tendmachung von Verzugszinsen und ggf. eines wei-
tergehenden Verzugsschadens.

12.3.3 Es ist unzulässig, Kassenmittel des Landes — wenn
auch nur vorübergehend — auf ein privates Girokonto
einzuzahlen.

12.3.4 Beträge, die Zahlungspflichtige einzahlen (gilt auch
für Vorauszahlungen), sind unverzüglich und unmit-
telbar dem Landeshaushalt zuzuführen oder auf der
für die Vereinnahmung vorgesehenen HVS-Buchungs-
stelle zu buchen.

13. Erstattungen
13.1 Erstattungen gemäß § 10 Abs. 1 HG sind von der Aus-
gabe abzusetzen. Anderenfalls sind die Erstattungen bei den
entsprechenden Einnahmetiteln zu buchen. Sieht der Haus-
haltsplan keinen entsprechenden Einnahmetitel vor, sind die
Einnahmen aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung bei
Titel 119 01 nachzuweisen.
13.2 Schadenersatzleistungen Dritter sind grundsätzlich bei
Einnahmetiteln zu vereinnahmen. Das gilt auch bei Schaden-
ersatzleistungen für Personalausgaben.
13.3 Pauschalierte Erstattungen für die Nutzung von Dienst-
wohnungen, die zusammen mit Dienstwohnungsvergütungen
erhoben werden, dürfen aus Vereinfachungsgründen zusam-
men mit den Dienstwohnungsvergütungen vereinnahmt wer-
den. Von einer Ausgabeabsetzung kann abgesehen werden.

14. Kleinbeträge
Die Zahlung oder Erhebung von sich wiederholenden

Kleinbeträgen ist unwirtschaftlich. Soweit der Zahlungszweck
nicht durch eine angemessene einmalige Zahlung zu erreichen
ist, sollen mit den Zahlungsempfängerinnen oder Zahlungs-
empfängern oder den Zahlungspflichtigen größere Zahlungs-
abstände vereinbart werden.

15. Haushaltstechnische Verrechnungen/interne Verrechnungen
Nach den Zuordnungshinweisen zum GPl müssen die Ein-

nahmen der Obergruppe 38 den Ausgaben der Obergruppe 98
entsprechen. Folglich ist zu gewährleisten, dass sich die Ober-
gruppen 38 und 98 ausgleichen und kein unnötiger Geldfluss
erfolgt. Dies gilt für Verrechnungen zwischen Einzelplänen
und Kapiteln, für Verrechnungen anteiliger Einnahmen und
Ausgaben mit zentral veranschlagten Einnahmen und Ausga-
ben (z. B. Versorgungsausgaben) sowie für durchlaufende Po-
sten. Um das zu gewährleisten, ist Folgendes zu beachten:
15.1 Für haushaltstechnische Verrechnungen ist im Bereich

100 eine Umbuchungsanordnung „U33“ zu erstellen.
15.2 Minderausgaben bei Titeln der Obergruppe 98, die in

Deckungskreisen veranschlagt sind, dürfen nicht für
Mehrausgaben bei den übrigen Titeln des Deckungs-
kreises verwendet werden. Dies gilt nicht für Ausgaben
aus zweckgebundenen Einnahmen.

15.3 Haushaltstechnische Verrechnungen mit dem Einzel-
plan 13 sind bis zum 30. September eines jeden Haus-
haltsjahres durchzuführen, soweit nicht im Einzelfall
andere Regelungen getroffen wurden.

Abführungen im Rahmen des Landesliegenschaftsmanage-
ments sowie Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen
sonstigen HVS-Dienststellen der Landesverwaltung aus lan-
desinternen Dienstleistungen oder Lieferungen sind nicht durch
Banküberweisung, sondern im Verrechnungswege auszuglei-
chen (interne Verrechnung, § 61 LHO). Anfordernde Dienst-
stellen teilen den zahlungspflichtigen Dienststellen die für die
Verrechnung erforderlichen Belegreferenz-Daten der Annah-
meanordnung (Bereich/Beleg/Beleg-Nr.) in der Rechnung mit.
Auszahlende Dienststellen ordnen in diesen Fällen die Zah-
lung mit Auszahlungsanordnung „A05“ und Zahlungsverfah-
ren „VER“ an.

16. Verwahrungen und Vorschüsse, schwebende Kassenanordnun-
gen sowie offene Posten

16.1 Es sind alle Möglichkeiten zur Vermeidung von Ver-
wahrungen und Vorschüssen auszuschöpfen. Gebuchte Ver-
wahrungen und Vorschüsse sind zeitnah abzuwickeln.

Bei der Erteilung neuer Einzugsermächtigungen soll sicher-
gestellt werden, dass die Gläubigerin oder der Gläubiger beim
Lastschrifteinzug das HVS-Buchungsmerkmal im Verwendungs-
zweck übermittelt. Bei bestehenden Einzugsermächtigungen
ist dafür Sorge zu tragen, dass den Gläubigerinnen und Gläu-
bigern nach Erteilung neuer Auszahlungsanordnungen das
neue Kassenzeichen rechtzeitig vor dem nächsten Einzugster-
min mitgeteilt wird. Im Einzelnen wird auf den Bezugserlass
zu d verwiesen.
16.2 Darüber hinaus sind offene Posten in Form schweben-
der Kassenanordnungen und interner Aufträge regelmäßig zu
überprüfen.
16.3 Das gilt insbesondere für die Abwicklung offener Pos-
ten aus dem jeweiligen Vorjahr, die auf sog. Folgetitel (119 30
und 546 30) übertragen wurden. Am Jahresende verbleibende
Ist-Ausgaben bei diesen Titeln sind in der Anlage I zur Haus-
haltsrechnung als unzulässige Überschreitung nachzuweisen.

17. Budgetierung gemäß § 17 a LHO, andere neue Steuerungsinstru-
mente und Landesbetriebe

17.1 In Verwaltungsbereichen, in denen eine Budgetierung
nach § 17 a LHO oder andere neue Steuerungsinstrumente
wie z. B. Personalkostenbudgetierung (PKB) eingesetzt werden,
ist diese Richtlinie entsprechend anzuwenden, sofern keine
gesonderten Regelungen getroffen worden sind.
17.2 Für budgetierte Verwaltungsbereiche sind folgende er-
gänzende Hinweise zu beachten:
17.2.1 Die Bewirtschaftung der Budgets richtet sich nach den

Regelungen der VV Nr. 3 zu § 17 a LHO. Dabei kommt
dem Abschluss einer Zielvereinbarung besondere Be-
deutung zu.

17.2.2 Für die Buchung von Ist-Einnahmen und -Ausgaben
ist regelmäßig der (reduzierte) Titelbestand ausreichend.
Personalausgaben sind, soweit sie das Personalkosten-
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budget betreffen, weiterhin bei den ausschließlich da-
für vorgesehenen PKB-Titeln der Gruppen 422 und
428 zu buchen.

17.2.3 Titel, die nicht von der originär zuständigen Dienst-
stelle sondern von dritten Dienststellen (wie beispiels-
weise dem NLBV) bewirtschaftet werden, sind aus
den maschinellen Deckungskreisen herauszunehmen,
falls anders eine Überschreitung des Deckungskreises
nicht ausgeschlossen werden kann. Das gilt insbeson-
dere für die Titel der Gruppen 422 und 428.

17.2.4 Im Fall erheblicher Abweichungen von den im Haus-
haltsplan dargelegten Plandaten (einschließlich Erläu-
terungsteil) ist dem LT unterjährig Bericht zu erstatten.
Die Berichterstattung ist ggf. auf die Darstellung und
Erläuterung der Abweichungen zu konzentrieren. Der
im Leitfaden „Bericht an den Landtag“ empfohlene in-
haltliche und formale Rahmen kann zur Orientierung
der Berichtsgestaltung herangezogen werden. Die ent-
sprechenden Berichte werden im Berichtssystem wei-
ter vorgehalten. Die Berichterstattung erfolgt durch
das zuständige Ressort unmittelbar an den LT. Dazu
ist die Kontierung der Personalkosten des Tarifperso-
nals nach Umstellung im landeseinheitlichen Konten-
rahmen und in der Plankostenrechnung auch im Be-
richtswesen des Verfahrens zu berücksichtigen.

17.2.5 Um eine zentrale Verfahrenspflege sowie eine an über-
greifenden Erfordernissen orientierte Entwicklung des
Verfahrens sicherzustellen, ist bei Vorhaben der Ver-
waltungsbereiche, die LoHN inhaltlich oder technisch
berühren können, die frühzeitige Einbindung der zu-
ständigen Stellen für das LoHN-Verfahren erforder-
lich. Diese Stellen sind:

— IT.N (ZV LoHN; hier: für Betrieb und operative
Entwicklung des LoHN-Verfahrens, Support),

— MF (LoHN-Kopfstelle; hier: für Methodik und stra-
tegische Entwicklung des LoHN-Verfahrens, zen-
trales Verfahrens- und Budgetcontrolling),

— SiN (hier: für Schulungen zum LoHN-Verfahren).

Die Koordination erfolgt zunächst über den IT.N
(ZV LoHN), der als erster Ansprechpartner zur Verfü-
gung steht.

Vorhaben, die LoHN inhaltlich oder technisch be-
rühren, unterliegen einem Freigabeverfahren. Die In-
betriebnahme ohne Freigabe ist nicht zulässig. Die
Konzeption und daraus folgende Leistungsbeschrei-
bung sind so umfassend anzulegen, dass sämtliche
auch mittelbar durch das Vorhaben erforderlich wer-
dende Änderungen zum Verfahren LoHN berücksich-
tigt werden. Die Freigabe erfolgt durch die betreffen-
den zuständigen Stellen. Die abschließende Freigabe
erfolgt durch das MF (LoHN-Kopfstelle).

Vorhaben nach Nummer 17.2.5 Abs. 3 sind insbe-
sondere:

17.2.5.1 Einführungs- und Rolloutprojekte zu LoHN,

17.2.5.2 Anpassungen des Verwaltungsbereichsmo-
dells (z. B. zur Berücksichtigung funktionaler
Besonderheiten oder aufgrund organisatori-
scher Änderungen),

17.2.5.3 Änderungen des Verfahrens (methodisch,
[programm-]technisch),

17.2.5.4 Maßnahmen mit Wirkung auf das Verfahren
oder seinen Betrieb (z. B. Anbindung eines
[Fach-]Vorverfahrens),

17.2.5.5 Maßnahmen, die den systemtechnischen
Rahmen des Verfahrensbetriebes berühren
(z. B. Einführung einer neuen Büro-Standard-
software-Version im Verwaltungsbereich).

17.2.6 Bei erforderlichen Vergabeverfahren sind die maßgeb-
lichen Vergabevorschriften sowie § 55 LHO eigen-
ständig zu beachten (siehe Nummern 5.6 und 5.7).

17.3 Auch wenn Landesbetriebe im Regelfall möglichst frei
von Weisungen und Eingriffen der Aufsicht bleiben sollten,
muss das zuständige Ministerium (oberste Landesbehörde)
über seine Finanzzuweisungen und geeignete Steuerungsin-
strumente sicherstellen, dass Zielvorgaben eingehalten und
Risiken begrenzt werden. Es ist darauf hinzuwirken, dass ver-
bindliche strategische Ziele mit dem Aufgabenträger verein-
bart werden, hinreichende Kontrollen erfolgen und vermehrt
neue Steuerungsinstrumente eingesetzt werden.

18. Personalausgaben

18.1 Anordnende Dienststelle für Personalausgaben, die
vom NLBV berechnet und zahlbar gemacht werden, ist aus-
schließlich das NLBV.

18.2 Schadenersatzleistungen wegen Fürsorgepflichtverlet-
zungen sind aus dem jeweiligen Personaltitel zu zahlen.

18.3 Nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa LHO
sind innerhalb eines Einzelplans die genannten Ausgaben ge-
genseitig deckungsfähig. Abweichend hiervon bilden die in
§ 6 Abs. 5 HG genannten Titel für Kapitel mit PKB einen ge-
sonderten PKB-Deckungskreis. Entsprechendes gilt für Kapi-
tel, die nach § 17 a LHO budgetiert sind.

18.4 In den Fällen der Nummer 1 Abs. 1 der Allgemeinen
Bestimmungen zu den Personalausgaben ist eine Einsparung
für das laufende Haushaltsjahr, bei Zweijahreshaushalten ggf.
auch für das folgende Haushaltsjahr zu erbringen. Für Fälle
der Nummer 1 Abs. 1 Nr. 3 der Allgemeinen Bestimmungen
werden Personalkostenbudgets i. S. des § 6 Abs. 5 HG einzel-
planübergreifend zur Deckung herangezogen.

18.5 Zum Ausgleich des finanziellen Mehrbedarfs für die
Beschäftigung von Hilfskräften für besonders betroffene schwer-
behinderte Menschen, die zur Ausübung einer Beschäftigung
wegen ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend einer be-
sonderen Hilfskraft bedürfen (z. B. Blinde oder Gehörlose),
kann die Einsparung auch außerhalb der Hauptgruppe 4 reali-
siert werden. Sofern durch das Integrationsamt aus Mitteln
der Ausgleichsabgabe Arbeitgeberhilfen gezahlt werden, ver-
mindert sich der einzusparende Betrag entsprechend.

18.6 Die Anordnung von Mehrarbeit und Überstunden ist
auf die Fälle zu beschränken, in denen dieses zwingend gebo-
ten ist und Haushaltsmittel dafür veranschlagt oder über- oder
außerplanmäßig bereitgestellt sind.

Mehrarbeits- und Überstundenentgelte usw. an Bedienstete,
die Beschäftigungsentgelte, Entschädigungen usw. aus der
Gruppe 427 (z. B. Vertretungs- und Aushilfskräfte, katecheti-
sche Lehrkräfte) erhalten, sind aus den Titeln 422 06 und 428
06 zu zahlen. Entsprechendes gilt für die Zahlung von Zeitzu-
schlägen, die aufgrund angeordneter Überstunden unter Ge-
währung von Freizeitausgleich zu leisten sind.

Mehrarbeits- und Überstundenentgelte usw. für aus Titel-
gruppen vergütetes Personal sind in der Titelgruppe nachzu-
weisen.

18.7 Sofern eine Maßnahme nach § 16 d SGB II (Zusatzjobs
oder „Ein-Euro-Jobs“) bewilligt wurde, sind die Mehraufwands-
entschädigungen im jeweiligen Kapitel bei einem Titel der
Obergruppe 23 zu vereinnahmen und aus einem Titel der
Gruppe 427 zu leisten. Die Höhe der Ausgaben darf die der
Einnahmen nicht übersteigen. Sofern erforderlich sind die Ti-
tel außerplanmäßig einzustellen. Die Einwilligung gemäß § 37
Abs. 1 Satz 1 LHO gilt hiermit als erteilt; es wird hierzu auf
Nummer 11.3 verwiesen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Dauer der Zusatzjobs
je Hilfeempfängerin oder Hilfeempfänger grundsätzlich auf
sechs Monate befristet ist und die wöchentliche Beschäfti-
gungszeit 30 Stunden in der Regel nicht überschreiten soll.

18.8 Beim Ausscheiden einer Berufskraftfahrerin oder eines
Berufskraftfahrers ist zu prüfen, ob ein Dienstfahrzeug weiter-
hin erforderlich ist und ob die frei gewordene Beschäftigungs-
möglichkeit (BV und Budget) eingespart werden kann, indem
das Fahrzeug den Bediensteten zum Selbststeuern zur Verfü-
gung gestellt wird.
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Gegebenenfalls ist die Beschäftigungsmöglichkeit (BV und
Budget) bei der nächsten Haushaltsaufstellung als eingespart
in Abgang zu stellen.

19. Reisekosten
Ausgaben für Reisekostenvergütungen sind durch geeignete

Maßnahmen der Dienststellen (Verringerung der Zahl der
Dienstreisen, zeitliche Straffung und Zusammenlegung, Be-
schränkung der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
und — vorrangig bei eintägigen Reisen, soweit möglich und
wirtschaftlich — Wahl eines mit Bahn und Bus gut zu errei-
chenden Geschäftsortes) zu senken. Im Übrigen ist bei Dienst-
reisen insbesondere Folgendes zu beachten:
19.1 Die Teilnahme an Kongressen, Tagungen, Ausstellungen

und ähnlichen Veranstaltungen mit eher repräsenta-
tivem Charakter kommt nur in Ausnahmefällen in Be-
tracht.

19.2 Bedienstete, die in ihrer Eigenschaft als Mitglieder von
Organen einer Zuwendungsempfängerin oder eines Zu-
wendungsempfängers an Sitzungen dieser Organe teil-
nehmen, haben Reisekosten grundsätzlich bei der Zu-
wendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfän-
ger abzurechnen, sofern Ausgaben für diesen Zweck im
Wirtschaftsplan vorgesehen sind.

19.3 Angeordnete oder genehmigte Reisen zu Fortbildungs-
veranstaltungen, die ausschließlich im dienstlichen In-
teresse liegen, sind Fortbildungsdienstreisen. Liegt die
Teilnahme nicht ausschließlich, aber überwiegend im
dienstlichen Interesse, ist die Reise eine Fortbildungsreise,
für die eine Reisekostenvergütung nur nach Maßgabe
der für Fortbildungsreisen geltenden reisekostenrechtli-
chen Bestimmungen gewährt wird. Reisekostenvergü-
tungen für Fortbildungsveranstaltungen sind bei der
Gruppe 525 nachzuweisen. Im Übrigen wird auf die
Möglichkeit verwiesen, erforderlichenfalls Dienstbefrei-
ung zu gewähren.

19.4 Landeseigene Gästezimmer dürfen an Gäste von Stellen
außerhalb der Landesverwaltung nur gegen Zahlung
eines angemessenen Entgelts gemäß § 52 LHO über-
lassen werden. Entgelte für Gästezimmer sind in regel-
mäßigen Zeitabständen — etwa alle zwei Jahre — auf
Kostendeckung zu überprüfen und ggf. entsprechend
der wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen.

19.5 Die Befugnisse zur Abrechnung und Zahlbarmachung
(einschließlich der Anordnungsbefugnis) der Reisekos-
tenvergütung im Rahmen des Reisemanagementverfah-
rens (KIDICAP — PTravel) obliegen dem NLBV. Die Ver-
antwortlichkeiten der PTravel-Stationen „Genehmigungen
und Budgetverantwortung“ bleiben davon ausgenom-
men.

20. Zuwendungen
20.1 Die Zuständigkeit für den Ablauf des gesamten Bewilli-
gungsverfahrens ist grundsätzlich den nachgeordneten Behör-
den zu übertragen.

Abweichend von diesem Grundsatz dürfen die Ministerien
ausnahmsweise dann selbst bewilligen, wenn eine landesein-
heitliche Entscheidungs- und Vergabepraxis nicht durch Ko-
ordinierung der Tätigkeit nachgeordneter Bewilligungsbehör-
den sichergestellt werden kann. Gleiches gilt, wenn die Koor-
dinierungstätigkeit oder der Aufwand für die Weitergabe not-
wendiger Informationen in keinem Verhältnis zum Arbeits-
aufwand bei einer Bewilligung durch das Ministerium selbst
steht. Die Ministerien haben dann das gesamte Bewilligungs-
verfahren abzuwickeln und auch die Verwendungsnachweise
zu prüfen.

Soweit die Ministerien im Rahmen ihrer Fachaufsicht auf
die Bewilligung von Zuwendungen durch nachgeordnete Be-
hörden Einfluss nehmen, darf dies nur im Verhältnis gegen-
über den Bewilligungsbehörden und nicht gegenüber der
Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungsempfänger
geschehen. Dabei soll die Steuerung der Bewilligungsverfah-
ren regelmäßig durch eindeutig gefasste Förderrichtlinien, in

denen insbesondere Förderziele klar zu formulieren sind, so-
wie Dienstbesprechungen mit den Bewilligungsbehörden er-
folgen. Eingriffe in einzelne Bewilligungsverfahren über
Zustimmungsvorbehalte oder Einzelvorgaben müssen sich auf
Ausnahmefälle beschränken.
20.2 Eine einmal gewährte Zuwendung begründet keinen
Anspruch auf Weitergewährung.

Damit Empfängerinnen oder Empfänger institutioneller
Förderungen oder sich wiederholender Projektförderungen
bei Mittelkürzungen zukünftig gegenüber dem Land nicht den
Grundsatz des Vertrauensschutzes geltend machen können,
sind sie auf das Finanzierungsrisiko für die folgenden Haus-
haltsjahre hinzuweisen. Daher ist in diesen Fällen jeder Zu-
wendungsbescheid um folgenden — ggf. dem jeweiligen Ein-
zelfall anzupassenden — Hinweis zu ergänzen:
„Ich weise darauf hin, dass aus dieser Bewilligung nicht ge-
schlossen werden kann, dass auch in künftigen Haushaltsjah-
ren mit einer Förderung im bisherigen Umfang gerechnet
werden kann. Es ist zu erwarten, dass Kürzungen von Zuwen-
dungen unumgänglich sind oder Zuwendungen ganz entfal-
len. Ich bitte Sie, dieses Finanzierungsrisiko insbesondere bei
Abschluss, Änderung oder Verlängerung von Verträgen (z. B.
für Mietobjekte oder für Personal) zu berücksichtigen.“

Auch bei Genehmigungen zum vorzeitigen Beginn von Vor-
haben, für die Haushaltsmittel künftiger Haushaltsjahre vor-
gesehen sind, ist ein ausdrücklicher Hinweis auf das
besondere Finanzierungsrisiko aufzunehmen.
20.3 Nach der VV/VV-Gk Nr. 1.3 zu § 44 LHO dürfen Zu-
wendungen zur Projektförderung nur für Vorhaben bewilligt
werden, die noch nicht begonnen worden sind. Die Bewilli-
gungsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen zulassen. Hier-
bei ist folgender Kriterienkatalog anzuwenden:
20.3.1 Es muss ein Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung

vorliegen, aus dem sich das erhebliche Landesinteresse
(§ 23 LHO) an dem Vorhaben ergibt. Hiervon kann
vor allem dann ausgegangen werden, wenn sich das
Vorhaben im Rahmen eines Förderprogramms hält
und es bei der nach Nummer 20.3.2 vorzunehmenden
Prüfung geeignet erscheint, den mit der Zuwendung
beabsichtigten Erfolg zu erreichen. Die Maßnahme
darf bei Antragsstellung noch nicht begonnen worden
sein.

20.3.2 Nicht erforderlich ist, dass bereits sämtliche Förde-
rungsvoraussetzungen vorliegen. Der Antrag muss je-
doch nach den Angaben der Antragstellerin oder des
Antragstellers und den vorgelegten Unterlagen
schlüssig sein. Bei der Schlüssigkeitsprüfung darf sich
kein Anhaltspunkt ergeben, der einer Förderung im
konkreten Einzelfall entgegenstünde.

20.3.3 Bei Baumaßnahmen, größeren Beschaffungen und
größeren Entwicklungsvorhaben soll sich die Schlüssig-
keit aus Plänen, Kostenrechnungen und Erläuterun-
gen ergeben. Hierbei kann sich die Bewilligungsbe-
hörde im Bedarfsfall fachtechnisch beraten lassen. Dies
sollte jedoch auf Ausnahmefälle beschränkt werden.

20.3.4 Im Hinblick auf die mit der Zustimmung zum vorzei-
tigen Vorhabenbeginn verbundenen faktischen Bin-
dung und Belegung von Haushaltsmitteln kann diese
Zustimmung nur erteilt werden, wenn mit hinlängli-
cher Sicherheit davon ausgegangen werden kann,
dass ausreichende Haushaltsmittel für die Bewilli-
gung zur Verfügung stehen werden. Bei einmaligen
Maßnahmen oder auslaufenden Programmen ist der
Verfügungsrahmen für das laufende Haushaltsjahr
maßgeblich. Bei längerfristigen Programmen, mit de-
ren Fortbestand auch für die Folgejahre gerechnet
werden kann, können die Bewilligungsstellen von ei-
ner entsprechenden Mittelausstattung auch im näch-
sten Jahr ausgehen. Das gilt vor allem für Programme,
die aus wiederkehrenden zweckgebundenen Einnah-
men finanziert werden. In Zweifelsfällen ist eine Rück-
frage bei der zuständigen obersten Landesbehörde an-
gezeigt.
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20.3.5 Es ist darauf zu achten, dass wegen der faktischen
Bindungen, die mit der Zustimmung zum vorzeitigen
Maßnahmenbeginn eingegangen werden, der künftige
finanzielle Handlungsspielraum nicht unangemessen
eingeschränkt und eine einseitige Bevorzugung finanz-
starker Antragstellerinnen und Antragsteller vermie-
den wird. Festgelegte Dringlichkeiten einzelner Pro-
jekte sollen nicht geändert werden.
Die Bewilligungsbehörde hat mit der Zustimmung
zum vorzeitigen Vorhabenbeginn ausdrücklich darauf
hinzuweisen, dass sie damit noch keine Entscheidung
über die Bewilligung der beantragten Zuwendung ge-
troffen hat.

20.4 Die für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel gelten-
den Vergabevorschriften (§ 55 LHO) sind auch für Empfänge-
rinnen und Empfänger von Zuwendungen verbindlich. Mit
den dort im Interesse eines ordnungsgemäßen Wettbewerbs
getroffenen Vorgaben wird das in den Zuwendungsvorschrif-
ten enthaltene Gebot der wirtschaftlichen und sparsamen Ver-
wendung von Zuwendungen konkretisiert.

Die Bewilligungsbehörden haben stets nach Maßgabe der
VV Nr. 8 zu § 44 LHO bei der Feststellung von Vergabeverstö-
ßen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles
nach pflichtgemäßem Ermessen zu prüfen, ob der Zuwen-
dungsbescheid ganz oder teilweise zu widerrufen und die Zu-
wendung zurückzufordern ist. Die erfolgte Ermessensaus-
übung bedarf der Dokumentation durch Nennung der für die
getroffene Entscheidung maßgeblichen Gesichtspunkte in
dem zu fertigenden Widerrufsbescheid. Wird von der Ertei-
lung eines Widerrufs und/oder der Rückforderung der Zuwen-
dung abgesehen, sind die dafür im Rahmen der verwaltungs-
rechtlichen Prüfung ermittelten Gründe in einem Aktenver-
merk darzulegen.
20.5 Werden Zuwendungen von einer Zuwendungsempfän-
gerin oder einem Zuwendungsempfänger, z. B. aufgrund von
Rückforderungen, zurückgegeben, sind diese Beträge bei ei-
nem Titel der Gruppe 119 zu vereinnahmen. Das gilt auch,
wenn die Ausgabeermächtigung, aufgrund derer die Zuwen-
dung geleistet wurde, übertragbar ist.

Abweichend hiervon dürfen zurückgezahlte Zuwendun-
gen (ohne Zinsen) von der Ausgabe abgesetzt werden, soweit
20.5.1 für die Zuwendungen zweckgebundene Einnahmen

zur Verfügung stehen (z. B. Mittel aus der Glücksspiel-
und Spielbankabgabe, Mittel Dritter),

20.5.2 die Zuwendungen im Rahmen von gemeinsam finan-
zierten Aufgaben (z. B. Gemeinschaftsaufgaben) gewährt
wurden und der Dritte (z. B. Bund) ebenso verfährt
oder

20.5.3 die Zuwendungen nur deswegen zurückgezahlt wer-
den, weil sie nicht in der Zweimonatsfrist verwendet
werden können und später im Rahmen des Zuwen-
dungsabrufs erneut ausgezahlt werden sollen.

Die Ausnahmen gelten auch für Fälle, in denen die Zuwen-
dungen nach Ablauf des Haushaltsjahres, in dem sie gewährt
worden sind, zurückgezahlt werden.

21. Verstöße gegen Vorschriften des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens

Es ist sicherzustellen, dass Verstöße gegen Vorschriften des
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens unterbleiben.

Bei Haushaltsüberschreitungen ohne Einwilligung des MF
ist stets zu prüfen, ob ein Schaden entstanden ist. Ist dies der
Fall, muss geprüft werden, ob Regress geltend gemacht wer-
den kann. Die Prüfung ist aktenkundig zu machen. Die obers-
ten Landesbehörden haben dem MF über das Ergebnis der Re-
gressprüfung zu berichten, soweit die unzulässigen Haus-
haltsüberschreitungen 500 EUR übersteigen.

Der Bericht entfällt, wenn das Ergebnis der Regressprüfung
noch in der Haushaltsrechnung für das laufende Haushalts-
jahr dargestellt werden kann.

Die oder der BfdH ist in der durch § 9 LHO gebotenen Weise
zu beteiligen.

Alle in Betracht kommenden Bediensteten sind durch die
Leiterinnen oder Leiter der Haushaltsmittel bewirtschaften-
den Dienststellen auf die Beachtung der haushaltsrechtlichen
Vorschriften und sonstigen Bestimmungen ausdrücklich hin-
zuweisen.

Bei Versäumnissen in der Aufsicht und bei Verstößen gegen
die Vorschriften des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sens müssen die verantwortlichen Landesbediensteten damit
rechnen, dass sie zum Ersatz eines etwaigen Schadens heran-
gezogen werden.

22. Schlussbestimmungen
Dieser RdErl. tritt am 1. 1. 2017 in Kraft und mit Ablauf

31. 12. 2022 außer Kraft. Die Bezugserlasse zu a und c treten
mit Ablauf des 31. 12. 2016 außer Kraft.

An die
Dienststellen der Landesverwaltung

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1250

Richtlinie für die Haushaltsführung
im personalwirtschaftlichen Bereich (HFRPers)

RdErl. d. MF v. 2. 12. 2016 — 12-00 22.20 —

— VORIS 64100 —

Bezug: RdErl. v. 12. 12. 2012 (Nds. MBl. 2013 S. 156), zuletzt geändert
durch RdErl. v. 16. 12. 2015 (Nds. MBl. 2016 S. 70)
— VORIS 64100 —

Der Bezugserlass wird mit Wirkung vom 1. 1. 2017 wie folgt
geändert:
1. In Nummer 3.3 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „von der

OFD-LBV — Abteilung Landesweite Bezüge- und Versor-
gungsstelle —“ durch die Worte „vom NLBV“ ersetzt.

2. In Nummer 4.2.4 wird die Angabe „1.9“ durch die Angabe
„1.8“ ersetzt.

3. In Nummer 6.2.1 Satz 1 wird die Verweisung „Nummer 6
Abs. 3“ durch die Verweisung „Nummer 6 Abs. 2“ ersetzt.

An die
Obersten Landesbehörden und nachgeordneten Dienststellen

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1258

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems

Anerkennung der „Hella und Ommo Becker Stiftung“

Bek. d. ArL Weser-Ems v. 8. 12. 2016
— 2.06-11741-06 (030) —

Mit Schreiben vom 8. 12. 2016 hat das ArL Weser-Ems als
zuständige Stiftungsbehörde gemäß § 3 NStiftG unter Zugrun-
delegung des Testaments der Eheleute Hella und Ommo Becker
vom 4. 9. 2008, Aktenzeichen 8 IV 307/08, des Amtsgerichts
Jever sowie der Stiftungssatzung vom 22. 9. 2016 die „Hella
und Ommo Becker Stiftung“ mit Sitz in der Stadt Jever gemäß
§ 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Jeverländischen
Altertums- und Heimatvereins e. V. sowie die Förderung in-
tellektuell hochbegabter Personen, die über entsprechende ei-
gene Mittel — auch in der Familie — nicht verfügen und die
aus Jever bzw. dem Jeverland stammen bzw. in Jever oder im
Jeverland aufgewachsen sind.

Die Anschrift der Stiftung lautet:
Hella und Ommo Becker Stiftung
c/o Herrn Enno Ludewig
Rheiderlandweg 37
26441 Jever.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1258
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Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Vermilion Energy GmbH & Co. KG, Schönefeld)

Bek. d. LBEG v. 5. 12. 2016
— L1.4/L67007/03-08-02/2016-0019 —

Die Firma Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG,
Mittelstraße 5—5 a, 12529 Schönefeld, beabsichtigt im Erd-
gasfeld Dümmersee-Uchte auf dem Gebiet der Samtgemeinde
Kirchdorf, Gemarkung Holzhausen, Landkreis Diepholz, die
Durchführung einer Teilfeldsuchbohrung als Tiefbohrung, um
das Erdgasvorkommen der Lagerstätte zu testen. Die Dauer des
Vorhabens (Bohrplatzbau und Bohrarbeiten) beträgt ca. ein Jahr.

Dazu hat die Vorhabenträgerin Unterlagen für die Durch-
führung einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles
gemäß dem UVPG vorgelegt.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 1 Nr. 10
Buchst. b UVP-V Bergbau für eine Bohrung ab 1 000 m Teufe,
die nicht unter die Nummern 1 bis 9 des § 1 UVP-V Bergbau
fällt und die zur Aufsuchung von Bodenschätzen dient, eine
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3 c Satz 2
UVPG durchzuführen.

Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenommene
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben,
dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorha-
ben nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nach § 3 a UVPG nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1259

Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr

Feststellung gemäß § 3 a UVPG;
Rückbau von Gleisanlagen im Fährhafen

und im Inselbahnhof Langeoog

Bek. d. NLStBV v. 8. 12. 2016
— 3323H-33224-01/16 —

Die Schifffahrt der Inselgemeinde Langeoog hat bei der
NLStBV — Dezernat Planfeststellung — den Antrag auf Plan-
feststellung für den Rückbau von Gleisanlagen im Fährhafen
und im Inselbahnhof Langeoog gestellt. Bei diesem Vorhaben
handelt es sich um eine Änderung einer sonstigen Betriebsan-
lage einer Eisenbahn, die der Zulassung nach § 18 Satz 1 AEG
i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG bedarf.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 e
i. V. m. § 3 c UVPG i. d. F. vom 24. 2. 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. 11. 2016
(BGBl. I S. 2749), durch eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Nach der Vorprüfung der entscheidungserheblichen Daten
und Unterlagen wird hiermit für das o. g. Vorhaben gemäß § 3 a
UVPG festgestellt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung
nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1259

Feststellung gemäß § 3 a UVPG;
Gleisrückbau und Einbau

eines Gleisabschlusses im Bahnhof Beckedorf

Bek. d. NLStBV v. 12. 12. 2016
— 3317-30224-33 —

Die Osthannoversche Eisenbahnen AG hat bei der NLStBV
— Dezernat Planfeststellung — den Verzicht auf eine Planfest-
stellung bzw. Plangenehmigung für den Rückbau des Gleises 5
um ca. 30 m, mit Einbau eines Gleisabschlusses im Bahnhof
Beckedorf (Bahn-km 26,7), auf der Strecke Celle Nord — Sol-
tau (Han) Süd, gemäß § 18 Satz 3 AEG i. V. m. § 74 Abs. 7
VwVfG, beantragt.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 e
i. V. m. § 3 c UVPG i. d. F. vom 24. 2. 2010 (BGBl. I S. 94), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. 11. 2016
(BGBl. I S. 2749), durch eine allgemeine Vorprüfung des Ein-
zelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-
lich ist.

Diese Vorprüfung anhand der entscheidungserheblichen
Unterlagen und Daten hat ergeben, dass eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das o. a. Vorhaben nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a UVPG nicht selbständig
anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1259

Abstufung einer Teilstrecke der Bundesstraße 443
auf dem Gebiet der Stadt Sehnde,

Region Hannover

Vfg. d. NLStBV v. 21. 12. 2016
— GB Hannover-31020-B-443 —

I.
Die auf dem Gebiet der Stadt Sehnde, Region Hannover, ge-

legene Teilstrecke der Bundesstraße 443, zwischen der An-
schlussstelle Laatzen und der Bundesstraße 65,
von NK*) 3625004 nach NK 3625010,
Abschnitt 60, von Station 0.159 bis Station 1.489,
Abschnitt 70, von Station 0.000 bis Station 2.854,
Abschnitt 80, von Station 0.000 bis Station 2.019,
wird gemäß § 2 Abs. 4 FStrG zum 1. 1. 2017 zur Kreisstraße in
die Baulast der Region Hannover a b g e s t u f t.

II.
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Klage

beim Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175
Hannover, erhoben werden.

Die Klage ist gegen die Niedersächsische Landesbehörde für
Straßenbau und Verkehr, Göttinger Chaussee 76 A, 30453 Han-
nover, zu richten.

Sie muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte und den
Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung der Klage dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben sowie die ange-
fochtene Verfügung beigefügt werden.

*) NK = Netzknoten.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1259
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Niedersächsische Landesmedienanstalt

Ausschreibung der NLM;
Zuweisung von drahtlosen Übertragungskapazitäten

für einen bundesweiten Versorgungsbedarf

Bek. d. NLM v. 9. 12. 2016

Hiermit gibt die NLM gemäß § 51 a Abs. 2 und § 36 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 RStV i. V. m. § 12 Abs. 2 der Satzung über die Zu-
gangsfreiheit zu digitalen Diensten und zur Plattformregulie-
rung gemäß § 53 RStV (ZPS) in Abstimmung mit den anderen
deutschen Landesmedienanstalten aufgrund des Beschlusses
der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) vom 15. 11.
2016 die nachstehende Ausschreibung bekannt:

I. Telekommunikationsrechtliche Bedarfsanmeldung
Die Länder haben gemäß § 51 Abs. 1 RStV am 15. 9. 2016

einstimmig einen gemeinsamen Bedarf an der Versorgung der
deutschen Bevölkerung mit der terrestrischen digitalen Über-
tragung von Rundfunkdiensten und darüber hinaus Teleme-
dien festgestellt und diesen unter Bezugnahme auf § 57 Abs. 1
Satz 2 TKG der Bundesnetzagentur mitgeteilt.

Einzelheiten der Bedarfsanmeldung sind auf der Webseite
http://www.die-medienanstalten.de/dab abrufbar.

II. Medienrechtliche Zuordnung
Die medienrechtliche Zuordnung der betreffenden Übertra-

gungskapazitäten an die Landesmedienanstalten gemäß § 51
Abs. 2 RStV wurde auf der Ministerpräsidentenkonferenz am
8. 12. 2016 mit folgendem Wortlaut getroffen:
„Die zur Realisierung der gemeinsamen Bedarfsmeldung der
Länder vom 19. September 2016 zur Verfügung stehenden
Übertragungskapazitäten für eine zweite bundesweite Versor-
gung mit digitalem Hörfunk werden auf der Grundlage der Ver-
ständigung von ARD, Deutschlandradio und Landesmedien-
anstalten nach § 51 Abs. 2 RStV bis zum 8. Dezember 2036
den Landesmedienanstalten zugeordnet.“

III. Gegenstand der Ausschreibung
Gemäß der o. g. Zuordnungsentscheidung der Ministerprä-

sidentenkonferenz stehen Übertragungskapazitäten für die
bundesweite digitale terrestrische Verbreitung privater Ange-
bote für eine Zuweisung an einen Plattformbetreiber zur Ver-
fügung. Die Verbreitung soll im technischen Standard DAB
(EN 300401) in seiner Variante DAB+ erfolgen.

Auf der Grundlage der genannten Zuordnung steht die ge-
samte Kapazität eines DAB+-Multiplex von 864 CU im VHF-
Band III zur Verfügung, die hiermit zur länderübergreifend
einheitlichen Vergabe ausgeschrieben werden.

Hinzuweisen ist ferner auf den Ausbauplan der Netze, der
in der Bedarfsanmeldung der Länder für den 2. bundesweiten
DAB+-Multiplex festgeschrieben ist. Gemäß der Bedarfsan-
meldung soll der Bedarf mit großflächigen Frequenzverteilge-
bieten umgesetzt werden. Da dies aufgrund technischer Rand-
bedingungen gegenwärtig noch nicht möglich ist, sollen zu-
nächst andere Frequenzen übergangsweise genutzt werden.
Frequenzwechsel bleiben entsprechend vorbehalten.

IV. Verfahren der medienrechtlichen Ausschreibung
1. Diese Ausschreibung der NLM richtet sich an Anbieter ei-
ner Plattform.
2. Gemäß § 51 a Abs. 2 Satz 1 RStV wird die Frist zur Stel-
lung von Anträgen auf Zuweisung der Übertragungskapazität
auf den

24. 2. 2017, 12.00 Uhr,

festgesetzt (Ausschlussfrist). 
Maßgeblich für die fristgerechte Antragstellung ist der Zeit-

punkt des Eingangs bei der örtlich zuständigen Landesmedien-
anstalt. Die Frist kann nicht verlängert werden. Nach Ablauf
dieser Frist eingehende Anträge können nicht mehr berück-
sichtigt werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
ist ausgeschlossen.

3. Die Anträge sind schriftlich unter dem Stichwort „Zuwei-
sung von Übertragungskapazitäten für Digitalradio“ zu rich-
ten an die örtlich zuständige Landesmedienanstalt nach § 10
Abs. 3 ZPS, die

Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk
und neue Medien,

Ferdinand-Lassalle-Straße 21,
04109 Leipzig.

Zudem ist der ZAK eine vollständige Mehrfertigung des je-
weiligen Antrags in elektronischer Form (nicht fristwahrend)
an die
Gemeinsame Geschäftsstelle der Landesmedienanstalten,
E-Mail: ausschreibung@die-medienanstalten.de, zuzuleiten.
4. Einen Anspruch auf Teilnahme am Verfahren haben nur
diejenigen Antragstellerinnen und Antragsteller, deren voll-
ständige Unterlagen entsprechend den gesetzlichen Anforde-
rungen sowie den Anforderungen dieser Ausschreibung frist-
gerecht bei der örtlich zuständigen Landesmedienanstalt ein-
gegangen sind. 

Nach Antragstellung eintretende Veränderungen sind der
örtlich zuständigen Landesmedienanstalt unverzüglich anzu-
zeigen. Nummer 3 Satz 2 gilt entsprechend.
5. Der Zuweisungsantrag muss alle Angaben enthalten, die
eine fundierte Prüfung der Zuweisungsvoraussetzungen nach
§ 51 a RStV i. V. m. den §§ 12 und 13 ZPS sowie nach dieser
Ausschreibung ermöglichen. Dazu gehören
5.1 Angaben zum Antragsteller:
a) Name und vollständige Anschrift des Antragstellers sowie

ggf. seiner gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter.
Bei juristischen Personen ist die Firmierung des Antrag-
stellers mit allen handelsrechtlich relevanten Angaben
(Sitz, Geschäftsführung usw.) unter Vorlage eines Auszu-
ges über die Eintragung in das Handels- oder Vereinsre-
gister anzugeben, wobei der Auszug nicht älter als einen
Monat sein darf. Antragsteller kann auch eine Vorgesell-
schaft (z. B. GmbH i. G.) sein, soweit bereits ein entspre-
chender notarieller Gesellschaftsvertrag vorliegt;

b) ggf. Gesellschaftsverträge und Satzungen;
c) vollständige Offenlegung aller unmittelbaren und mittel-

baren Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse des Antrag-
stellers;

5.2 Angabe des geplanten Sendestarttermins;
5.3 Angaben zum geplanten Gesamtangebot der Plattform

(Kriterien für die Zusammenstellung der Angebote, Ziel-
gruppenausrichtung, Tonqualität, technischer Standard)
sowie zur erwarteten Akzeptanz des Angebots;

5.4. Angaben zum geplanten zeitlichen und räumlichen Aus-
bau des Angebots entsprechend der in der Bedarfsanmel-
dung der Länder benannten Versorgungsziele;

5.5 Darlegung der geplanten oder vorhandenen personellen,
organisatorischen und technischen Möglichkeiten zur
Abwicklung des Angebots;

5.6 Darstellung der finanziellen Planung (Kosten- und Erlös-
planung) für eine Gewährleistung des Angebots einschließ-
lich eines Businessplans auf fünf Jahre;

5.7 Angaben zu Kooperationen in den Bereichen Programm
und Werbung mit anderen Veranstaltern oder sonstigen
Institutionen und Unternehmen.

Sollen über die Plattform des Plattformanbieters Programme
und Telemedien anderer Anbieter verbreitet werden, so sind
Verträge oder jedenfalls Vorverträge des Antragstellers mit
Hörfunkveranstaltern und Anbietern von Telemedien, ein-
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schließlich der mit diesen vereinbarten wirtschaftlichen und
sonstigen Konditionen der Verbreitung vorzulegen.

Für alle Hörfunkangebote, die im Rahmen des Gesamtange-
bots Verbreitung finden sollen, ist das Vorliegen eines zulässi-
gen Rundfunkprogramms durch Vorlage des Zulassungsbe-
scheides zu dokumentieren. Ist die Verbreitung eines Hör-
funkprogramms ohne bestehende Zulassung geplant, ist zu
dokumentieren, dass ein entsprechender Antrag auf Zulas-
sung gestellt ist oder mit dem Antrag eines Plattformanbieters
gestellt wird.

Mit den vorgenannten Angaben sind zugleich die für eine
Plattformanzeige nach § 52 Abs. 3 RStV erforderlichen Anga-
ben gemacht und der Antrag wird damit zugleich als Anzeige
i. S. dieser Vorschrift gewertet.

V. Zuweisungsverfahren

1. Der Vorsitzende der ZAK prüft die eingegangenen Anträge
auf Vollständigkeit. Er prüft in Abstimmung mit der örtlich
zuständigen Landesmedienanstalt auch, ob die formellen und
materiellen Zuweisungsvoraussetzungen nach dem RStV so-
wie dieser Ausschreibung gegeben sind. Die ZAK stellt das
Vorliegen dieser Zuweisungsvoraussetzungen durch Beschluss
fest.

Auf dieser Grundlage wird dann die Zuweisungsentschei-
dung getroffen.

2. Die Zuweisung erfolgt an einen Anbieter einer Plattform.

VI. Auswahlgrundsätze

1. Sollte mehr als ein Antrag auf Zuweisung der Übertra-
gungskapazitäten gestellt werden, wirkt die zuständige Landes-
medienanstalt auf eine Verständigung zwischen den Antrag-
stellern mit dem Ziel einer Zusammenführung unter dem
Dach einer Plattform hin. Sie kann hierzu eine angemessene
Frist bestimmen.

2. Lässt sich innerhalb der von der zuständigen Landesme-
dienanstalt zu bestimmenden angemessenen Frist keine Eini-
gung erzielen, weist die zuständige Landesmedienanstalt dem
Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am ehesten
erwarten lässt, dass sein Angebot

a) die Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt fördert,

b) auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse
sowie das kulturelle Leben darstellt und

c) bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaft-
liche Gruppen zu Wort kommen lässt.

In die Auswahlentscheidung ist ferner einzubeziehen, ob
das Gesamtangebot wirtschaftlich tragfähig erscheint, Nutzer-
interessen und -akzeptanz hinreichend berücksichtigt sind und
inwieweit die Plattform eine Vielfalt unterschiedlicher Veran-
stalter aufweist. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, ob der
Betreiber einer Plattform Hörfunk-veranstaltern sowie Anbie-
tern von Telemedien den Zugang zu angemessenen Bedingun-
gen ermöglicht und den Zugang chancengleich und diskrimi-
nierungsfrei gewährt (§ 51 a Abs. 4 RStV).

VII. Dauer der Zuweisung

Die Zuweisung von Übertragungskapazitäten erfolgt für die
Dauer von zehn Jahren. Eine einmalige Verlängerung um zehn
Jahre ist zulässig. Die Zuweisung ist sofort vollziehbar. Wird
eine zugewiesene Übertragungskapazität nach Ablauf von
zwölf Monaten nach Zugang der Zuweisungsentscheidung
nicht genutzt, kann die nach Abschnitt IV Nr. 3 Abs. 1 zustän-
dige Landesmedienanstalt die Zuweisungsentscheidung nach
§ 38 Abs. 4 Nr. 2 Buchst. b RStV widerrufen. Auf Antrag des
Zuweisungsempfängers kann die Frist verlängert werden.

VIII. Randbedingungen

Mit dieser Ausschreibung übernehmen die Landesmedien-
anstalten keine Verpflichtung zur unmittelbaren oder mittel-
baren finanziellen Förderung der technischen Infrastruktur
oder zur finanziellen Unterstützung von Rundfunkveranstal-
tern oder Telemedienanbietern.

IX. Gebühren
Für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Zuwei-

sung einer Übertragungskapazität erhebt die örtlich zustän-
dige Landesmedienanstalt Gebühren und fordert die Erstat-
tung von Auslagen entsprechend der Satzung zur Erhebung
von Kosten im Bereich des bundesweiten privaten Rundfunks
vom 28. 6. 2011.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1260

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Cuxhaven

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(LS Bioenergie GbR, Elmlohe)

Bek. d. GAA Cuxhaven v. 9. 12. 2016
— CUX16-069 —

Die Firma LS Bioenergie GbR, Friedhofstraße 2, 27624 Elm-
lohe, hat mit Schreiben vom 5. 10. 2016 die Erteilung einer
Genehmigung gemäß den §§ 19 und 16 Abs. 1 BImSchG in der
derzeit geltenden Fassung für die Änderung einer Biogasanlage
mit 1 990 000 m3/a Produktionsleistung am Standort in 27624
Geestland, Drangstedter Mühlenweg, Gemarkung Elmlohe,
Flur 104, Flurstücke 3/1, 4/3, 4/5 und 5/1, beantragt.

Gegenstand der wesentlichen Änderung sind die Errichtung
und der Betrieb eines BHKW-Containers mit 1 299 kW FWL zur
Flexibilisierung des Anlagenbetriebes (Nummer 1.2.2.2 [V]
der 4. BImSchV ) und die Erweiterung des Gaslagervolumens von
1 940 m³ auf 2 780 m³ (Nummer 9.1.1.2 [V] der 4. BImSchV).

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. den Nummern 1.2.2.2 (S) und 9.1.1.3 (S) der Anlage 1
UVPG in der derzeit geltenden Fassung durch eine Vorprü-
fung des Einzelfalles zu ermitteln, ob für das beantragte Vor-
haben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung erforderlich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung in diesem Verfahren nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 48/2016 S. 1261

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(B & B Energie GmbH & Co. KG, Deinstedt)

Bek. d. GAA Cuxhaven v. 12. 12. 2016
— CUX16-071-Ut —

Die Firma B & B Energie GmbH & Co. KG, Rohr 2, 27446
Deinstedt, hat mit Schreiben vom 20. 10. 2016 die Erteilung
einer Genehmigung gemäß den §§ 4 und 19 BImSchG in der
derzeit geltenden Fassung für die Errichtung und den Betrieb
einer Verbrennungsmotorenanlage mit einer Feuerungswär-
meleistung von 1 306,5 kW am Standort in 27446 Deinstedt,
Rohr 2, Gemarkung Deinstedt, Flur 4, Flurstück 41/6, bean-
tragt.

Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c
i. V. m. Nummer 1.2.2.2 der Anlage 1 UVPG in der derzeit gel-
tenden Fassung durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu er-
mitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass eine Umweltverträglich-
keitsprüfung in diesem Verfahren nicht erforderlich ist.

Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Sie ist nicht selbständig anfechtbar.
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Stellenausschreibung

An der Stiftung Universität Hildesheim ist im Dezernat für Finan-
zen zum 1. 2. 2017 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer oder eines Verwaltungsangestellten im Sachgebiet
Dritt- und Sondermittelverwaltung, Studienqualitätsmittel

(EntgeltGr. 9 TV-L, Fallgruppe 2, 50 %)

für vorerst zwei Jahre zu besetzen. Die Befristung des Arbeitsverhält-
nisses erfolgt nach § 14 Abs. 2 TzBfG. Kennziffer: 2016/112; Bewerbungs-
schluss: 31. 12. 2016.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter https://www.
uni-hildesheim.de/die-universitaet-als-arbeitsplatz/stellenmarkt/.
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